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DIE STADT
A M T S B L A T T  D E R  K L I N G E N S T A D T  S O L I N G E N

 71. Jahrgang Nr. 51 Donnerstag, 20. Dezember 2018

B E K A N N T M A C H U N G

Satzung über die städtischen Friedhöfe in Solingen 
(Friedhofssatzung) vom 13.12.2018

Aufgrund § 4 des Bestattungsgesetzes NRW und § 7 Abs. 
1 i.V.m. § 41 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), und der 
§§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NW) vom 21. Oktober 1969 (GV 
NRW S. 712), jeweils in der zur Zeit geltenden Fassung, hat 
der Rat der Stadt Solingen in der Sitzung am 06.12.2018 
folgende Satzung über die städtischen Friedhöfe in Solingen 
(Friedhofssatzung) beschlossen:
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(4) Die in Abs. 3 getroffenen Regelungen gelten auch 
für die Kriegsgräber und Luftkriegsopfergrabstätten 
auf den unter Absatz 1aufgeführten Stadtfriedhöfen 
sowie auf allen nichtstädtischen Friedhöfen innerhalb 
Solingens.

(5) Jede Erweiterung und Schließung der unter Abs. 1 
und 2 bezeichneten Friedhöfe, ist der Aufsichtsbehörde 
anzuzeigen.

§ 2
Friedhofszweck
(1) Die Friedhöfe Solingen sind eine nicht rechtsfähige 

öffentliche Einrichtung der Stadt Solingen.
(2) Die Friedhöfe dienen der Bestattung aller Toten  

(Leichen, Tot- und Fehlgeburten, Tiere), die bzw. deren 
Eltern(-teil) bei ihrem Ableben in der Stadtgemeinde 
Solingen ihren Wohnsitz hatten oder ein Recht auf 
Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. 
Darüber hinaus dienen die Friedhöfe auch der Bestattung 
der aus Schwangerschaftsabbrüchen stammenden Föten.

(3) Die Bestattung anderer Personen kann von der Fried-
hofsverwaltung zugelassen werden.

(4) Friedhöfe dienen der würdigen Bestattung Verstorbener 
und bieten den Hinterbliebenen einen Ort der Besinnung.  
Die parkähnliche Gestaltung der Friedhöfe und ihre 
Pflege sind Ausdruck der Bestattungskultur der jewei-
ligen Epoche. Sie geben Zeugnis der Geschichte und 
Entwicklung der Stadt Solingen. Darüber hinaus erfüllen 
sie wichtige ökologische Funktionen. Sie tragen zur 
Verbesserung des Stadtklimas bei und stellen einen 
erheblichen Erholungswert für die Bevölkerung dar.

(5) Die Friedhöfe erfüllen aufgrund ihrer gärtnerischen 
Gestaltung auch allgemeine Grünflächenfunktionen. 
Deshalb hat jeder das Recht, die Friedhöfe als Ort der 
Ruhe und Besinnung zum Zweck einer der Würde des 
Ortes entsprechenden Erholung aufzusuchen.

§ 3
Außerdienststellung und Entwidmung
(1) Der Rat der Stadt Solingen kann aus zwingenden 

Gründen die Außerdienststellung (Schließung) oder 
Entwidmung eines Friedhofs oder von Friedhofsteilen 
beschließen und einer anderen Verwendung zuführen 
(Entwidmung). Die Schließungs- bzw. Endwidmungs-
absicht ist unverzüglich der Aufsichtsbehörde anzuzei-
gen. Dasselbe gilt entsprechend für einzelne Grabstätten. 

 Durch die Außerdienststellung geht nur die Mög-
lichkeit weiterer Bestattungen verloren; d.h. weitere 
Bestattungen sind ausgeschlossen. Durch die Entwid-
mung geht außerdem die Eigenschaft als Ruhestätte 
der Toten verloren.

(2) Soweit durch Außerdienststellung das Recht auf 
weitere Bestattungen in Wahlgrabstätten erlischt, wird 
dem Nutzungsberechtigten für die restliche Nutzungs-
zeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungsfalles auf 
Antrag eine andere Wahlgrabstätte zur Verfügung 
gestellt. Außerdem kann er die Umbettung bereits 
bestatteter Leichen verlangen.
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§ 35 Herrichtung und Unterhaltung
§ 36 Abteilungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften
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IX. Schlussvorschriften
§ 41 Alte Rechte
§ 42 Haftung
§ 43 Gebühren
§ 44 Ordnungswidrigkeiten
§ 45 Datenschutz
§ 46 Inkrafttreten

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich
(1) Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der 

Stadt Solingen gelegenen und von der zuständigen 
Stelle der Stadt Solingen – nachstehend als „Friedhofs-
verwaltung“ bezeichnet – verwalteten Stadtfriedhöfe 
und Friedhofsteile:
a) Parkfriedhof Wuppertaler Straße
b)  Waldfriedhof Hermann-Löns-Weg
c)  Burg-Friedhof Solinger Straße (ehemals ev. Friedhof)
d)  Kriegerehrenfriedhof an der Schwanenstraße
e) Kriegsgräber und Luftkriegsopfergrabstätten im 

Stadtgebiet
(2) Der Stadtfriedhof Vogelsang und der Stadtfriedhof 

Solingen-Burg sind für die allgemeinen Bestattungen 
geschlossen. Auf diesen Friedhöfen wird nur noch in 
Wahlgrabstätten bestattet, soweit dafür nachweislich 
Nutzungsrechte vorhanden sind. Eine Bestattung auf-
grund der vorhandenen Nutzungsrechte ist nur noch 
bis zum 31.12.2024 möglich, da beide Friedhöfe zu 
diesem Zeitpunkt geschlossen werden.

(3) Auf dem Kriegerehrenfriedhof an der Schwanenstraße 
sind Soldaten des 1. und 2. Weltkrieges bestattet. 
Aufgrund des Gesetzes über die Erhaltung der Gräber 
der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft - Gräberge-
setz vom 1. Juli 1965, (Sammlung des Bundesrechts, 
Bundesgesetzblatt III 2184-1) in der jeweils gültigen 
Fassung, können nur noch solche Gräber in öffentliche 
Pflege übernommen werden, deren Existenz jetzt erst 
entdeckt wird (z.B. bei Feldgräbern oder Skelettfunden).

 Bereits existente Gräber, die bisher schon privat ge-
pflegt und die man jetzt erst als Kriegsgräber erkennt, 
können daher nicht mehr in die Erhaltung durch das 
Land übernommen werden.

 Alle Gräber, die sich in öffentlicher Pflege befinden, 
werden von der Friedhofsverwaltung oder von durch 
die Friedhofsverwaltung beauftragten Dritten einheit-
lich gepflegt. 
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f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen 
und Grabstätten zu verunreinigen oder zu beschä-
digen, Einfriedungen, Rasenflächen und Grabstätten 
unberechtigt zu betreten,

g) Abfall einzubringen oder Friedhofsabfälle außer-
halb der dafür bestimmten Stellen abzulagern,

h) zu lärmen, zu spielen oder zu lagern, Alkohol 
oder andere Rauschmittel zu sich zu nehmen,

i) das Mitbringen von Tieren aller Art, außer  
angeleinten Hunden,

j) Grabnummern und Pflegeschilder herauszunehmen,
k) ohne Berechtigung, die auf Verlangen nachzu-

weisen ist, Pflanzen, Erde, Grabzubehör oder 
sonstige Sachen von den Grabstätten und  
Anlagen wegzunehmen,

l) das Betreten der Trauerhallen incl. der Nebenräume 
ohne besondere Genehmigung,

m) die Benutzung von Ton- und Klanggeräten  
auf dem Friedhofsgelände ohne besondere  
Genehmigung,

n) der Aufenthalt von unbeteiligten Zuschauern  
bei Bestattungsfeierlichkeiten,

o) das Rauchen in der Nähe von Bestattungen,
p) das Reinigen von Geräten an oder in den Wasser-

entnahmestellen.
(4)  Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen von in 

Abs. 3 aufgeführten Verboten zulassen, soweit sie mit 
dem Zweck des Friedhofes und der Ordnung auf ihm 
vereinbar sind.

(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung 
zusammenhängende Veranstaltungen bedürfen der 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung, sie sind spätestens 
4 Tage vorher anzumelden.

(6) Im Übrigen gilt die ordnungsbehördliche Verordnung 
über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung auf den Straßen im Gebiet der Stadt 
Solingen in der jeweils gültigen Fassung.

§ 6
Umweltschutz auf den Stadtfriedhöfen
(1) Im Interesse des Umweltschutzes sowie der Abfallver-

meidung ist untersagt:
- die Verwendung von Kränzen, Trauergebinden 

und Trauergestecken mit Kunststoff bzw. nicht 
kompostbierbarem Material,

- die Verwendung von künstlichen Pflanzen oder 
Zierbeigaben aus nicht kompostierbarem Material

- das Pflanzen von Gewächsen ohne vorherige Ent-
fernung der Pflanzaufzuchttöpfe aus Kunststoff.

 Ausgenommen sind Grabvasen, Markierungs-
zeichen, Gießkannen und anderes Kleinzubehör. 
Solche Gegenstände sind nach Ende des Ge-
brauchs vom Friedhof zu entfernen oder in den 
zur Abfalltrennung vorgesehenen Behältnissen 
abzulegen.

(2) In Einzelfällen können Ausnahmen von dem Verbot 
des Absatzes 1 zugelassen werden, wenn ohne die 
Zustimmung ein reibungsloser Ablauf der Bestattung, 
z.B. durch die Zurückweisung von kunststoffhaltigen 
Kränzen, gefährdet erscheint.

(3) Im Falle der Entwidmung sind die Bestatteten, falls die 
Ruhezeit (bei Reihengrabstätten) bzw. die Nutzungs-
zeit (bei Wahlgrabstätten) noch nicht abgelaufen ist, 
auf Kosten der Friedhofsverwaltung in andere Grab-
stätten umzubetten.

(4) Außerdienststellungen oder Entwidmungen werden 
öffentlich bekannt gegeben. Der Nutzungsberechtigte 
einer Wahlgrabstätte erhält außerdem einen schrift-
lichen Bescheid, wenn sein Aufenthalt bekannt oder 
ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist.

(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher 
öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig sind sie bei 
Reihengrabstätten und bei Wahlgrabstätten dem 
Nutzungsberechtigten mitzuteilen.

(6) Ersatzgrabstätten werden von der Stadt Solingen auf 
ihre Kosten in ähnlicher Weise wie die Grabstätten auf 
den entwidmeten oder außer Dienst gestellten Fried-
höfen / Friedhofsteilen hergerichtet. Die Ersatzwahl-
grabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechtes.

II. Ordnungsvorschriften

§ 4
Öffnungszeiten
(1) Die Friedhöfe sind durchgehend geöffnet. Abweichungen 

kann die Friedhofsverwaltung festsetzen und durch 
Aushang an den Friedhofseingängen bekannt geben.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass 
das Betreten eines Friedhofes oder einzelner Friedhofs-
teile vorübergehend untersagen.

§ 5
Verhalten auf den Stadtfriedhöfen
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes 

entsprechend zu verhalten. Die Weisungen des Fried-
hofspersonals sind zu befolgen.

(2) Kinder unter 14 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in 
Begleitung und unter Verantwortung Erwachsener 
betreten.

(3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet,
a) das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art, 

soweit nicht eine besondere Genehmigung vor-
liegt, oder Rollschuhen, Rollerblades, Skateboards 
mit Ausnahme von Kinderwagen und Rollstühlen 
sowie Fahrzeugen der Friedhofsverwaltung und 
der für den Friedhof zugelassenen Gewerbebe-
triebe (zugelassene Gewerbetreibende oder deren 
Bedienstete dürfen mit den erforderlichen Arbeits-
fahrzeugen freigegebene Wege im Schritttempo 
befahren; die Fahrzeuge sind so abzustellen, dass 
sie niemanden behindern oder gefährden),

b) Waren aller Art, insbesondere Kränze oder Blumen 
sowie gewerbliche Dienste anzubieten, 

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer 
Bestattung störende Arbeiten auszuführen,

d) ohne schriftlichen Auftrag eines Angehörigen 
bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
gewerbsmäßig zu fotografieren oder zu filmen,

e) Druckschriften zu verteilen, soweit sie nicht im 
Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und 
üblich sind,
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und Lagerplätze wieder in einen ordnungsgemäßen 
Zustand zu versetzen. Gewerbliche Geräte dürfen 
nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der  
Friedhöfe gereinigt werden.

(9) Die Anfuhr von Material darf nur mit geeigneten 
Fahrzeugen und mit Genehmigung während der unter 
Abs. 7 festgesetzten Zeit und auf den dafür vorge-
schriebenen Wegen erfolgen.

(10) Die Friedhofsverwaltung kann die Zulassung der 
Gewerbetreibenden, die trotz schriftlicher Mahnung 
gegen die Vorschriften der Friedhofssatzung verstoßen 
oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 und 3 
ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, auf Zeit 
oder Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen. Bei 
schweren Verstößen ist eine Mahnung entbehrlich.

(11) Blumenschmuck für den Sarg und Kränze usw. sind 
bis eine Stunde vor dem Beginn der Trauerfeier zur 
Kapelle anzuliefern.

§ 8
Anzeigepflicht und Bestattungszeit
(1) Jede Bestattung ist unverzüglich unter Vorlage des 

Bestattungsauftrages, der Sterbeurkunde und gegebenen-
falls einer Bestattungserlaubnis bei der Friedhofsver-
waltung anzumelden. Weitere Unterlagen gemäß dem 
Bestattungsgesetz NRW sind bei besonderen Bestattungs-
formen der Friedhofsverwaltung rechtzeitig vor der 
Bestattung vorzulegen.

(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen 
Sargwahlgrabstätte / Urnenwahlgrabstätte beantragt, 
ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(3) Soll eine Aschenbestattung erfolgen, so ist eine  
Bescheinigung über die Einäscherung vorzulegen.

(4) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung 
fest. Die Bestattungen erfolgen regelmäßig an Werk-
tagen von Montag bis Donnerstag, von 9.00 Uhr bis 
eine Stunde vor Ende der regelmäßigen Arbeitszeit des 
gewerblichen Friedhofspersonals, Freitag von 9.00 Uhr 
bis 15.00 Uhr und Samstag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

(5) Folgen mehrere Feiertage aufeinander, so behält sich 
die Friedhofsverwaltung eine Sonderregelung vor. 
Bestattungen und Trauerfeiern, die außerhalb der in 
Abs. 4 genannten Zeiten erfolgen sollen, erfordern 
die Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Zusätzliche 
Kosten, die im Rahmen von Trauerfeiern außerhalb der 
normalen Bestattungszeiten nachweislich anfallen, 
werden dem Auftraggeber gemäß der in der Fried-
hofsgebührensatzung vorgesehenen Gebühr in 
Rechnung gestellt.

(6) Bestattungen müssen innerhalb der im Bestattungs-
gesetz NRW genannten Fristen durchgeführt werden. 
Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Mitteilung durch 
den Bestattungspflichtigen, wird auf dessen Kosten in 
einer Reihengrabstätte bestattet. 

(7) Alle mit der Bestattung verbundenen Arbeiten werden 
durch die Friedhofsverwaltung ausgeführt. § 9 Abs. 1, 
§ 10 Absatz 1 Satz 2 sowie § 10 Absatz 5 bleiben 
unberührt.

(8) Die Leichen sowie Urnen- und Aschenbehälter haben 
mindestens einen Tag vor der Bestattung auf dem 
jeweiligen Friedhof zu sein, auf dem die Bestattung 

(3) Die Verwendung von Pflanzenschutz und Unkrautbe-
kämpfungsmitteln bei der Grabpflege ist nicht gestat-
tet. Bei der Grabpflege dürfen nur biologisch abbau-
bare und naturverträgliche Pflanzenbehandlungsmittel 
angewendet werden.

(4) Zum Schutz der Moorlandschaften dürfen auf den 
Stadtfriedhöfen Torf und Torfsubstrate zur Abdeckung 
der Gräber nicht verwendet werden. Als Ersatzstoff ist 
zum Beispiel Rindenmulch zugelassen.

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7
Gewerbliche Betätigung auf den Stadtfriedhöfen
(1) Steinmetze, Bildhauer, Gärtner, Bestatter und sonstige 

Gewerbetreibende bedürfen für die dem jeweiligen 
Berufsbild entsprechende gewerbliche Tätigkeit auf 
den Stadtfriedhöfen der vorherigen Zulassung durch 
die Friedhofsverwaltung, die gleichzeitig den Umfang 
der Tätigkeit festlegt. 

(2) Zuzulassen sind Gewerbetreibende, die:
a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher  

Hinsicht zuverlässig sind,
b) selbst oder deren fachliche Vertreter die Meister-

prüfung abgelegt haben oder in die Handwerks-
rolle eingetragen sind oder über gleichwertige 
Qualifikation verfügen.

(3) Die Friedhofsverwaltung hat die Zulassung davon 
abhängig zu machen, dass der Antragsteller einen für 
die Ausführung seiner Tätigkeit ausreichenden Haft-
pflichtversicherungsschutz und seine Mitgliedschaft in 
einer Berufsgenossenschaft nachweist.

 Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, der Fried-
hofsverwaltung den Wegfall der Zulassungsvoraus-
setzungen unverzüglich mitzuteilen.

(4) Den in Abs. 1 Genannten kann die Ausübung anderer 
als in Abs. 1 genannter Tätigkeiten gestattet werden, 
wenn dies mit dem Friedhofszweck vereinbar ist. 
Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.

(5) Die Zulassung erfolgt durch eine Zulassungskarte. Die 
Zulassung ist alle 2 Jahre zu erneuern. Die Zulassungs-
karte ist dem aufsichtsberechtigten Friedhofspersonal 
auf Verlangen vorzuzeigen. Für die Prüfung der Zulas-
sungskriterien und der Ausstellung der Zulassungskar-
te ist eine Verwaltungsgebühr zu entrichten.

(6) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben 
die Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Rege-
lungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften 
für alle schuldhaft verursachten Schäden, die sie oder 
ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit 
auf den Friedhöfen verursachen.

(7) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen mon-
tags bis freitags von 7.00 bis 20.00 Uhr, an Samstagen 
und Werktagen vor Feiertagen bis spätestens um 
13.00 Uhr ausgeführt werden. Die Friedhofsverwaltung 
kann Verlängerungen der Arbeitszeiten zulassen. Da-
von ausgenommen sind notwendige Sarganlieferungen.

(8) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur an den von 
der Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen gelagert 
werden. Bei Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- 
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mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne min-
destens 0,65 m.

(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander 
durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt 
sein. Bei Grabstätten mit losem Sandboden usw. ist 
ein entsprechend größerer Abstand einzuhalten.

(4) Nach Ablauf der Ruhefrist noch vorhandene Leichen- 
oder Urnenreste, werden auf der Sohle der Grabstätte 
wieder bestattet.

(5) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat die Grab-
bepflanzung rechtzeitig vor der Bestattung zu entfernen. 
Andernfalls, geschieht dies durch das Friedhofspersonal 
auf Kosten des Nutzungsberechtigten. Sofern beim 
Ausheben der Grabstätte Grabmale, Fundamente und 
Einfassungen beseitigt werden müssen, ist dies auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten durch einen Stein-
metz vorzunehmen.

(6) Müssen für das Ausheben der Grabstätte bestehen-
de Grenzbepflanzungen entfernt werden, geschieht 
dies durch die Friedhofsverwaltung. Der Nutzungs-
berechtigte, auf dessen Veranlassung die Grabstätte 
ausgehoben wird, muss dafür Sorge tragen, dass die 
Grenzbepflanzung später wieder in einen ordnungsge-
mäßen Zustand versetzt wird.

§ 11
Ruhezeit
(1) Grundsätzlich beträgt die Ruhefrist für Leichen und 

Aschen 20 Jahre. 
(2) Für den Parkfriedhof Wuppertaler Straße und den 

Burger Friedhof Solinger Straße (ehemals ev. Friedhof) 
beträgt die Ruhefrist für Leichen 30 Jahre.

(3) Die Ruhefrist für Leichen bis zum vollendeten 5. Lebens-
jahr beträgt 20 Jahre.

(4) Der Ablauf der Ruhefrist wird in keinem Fall durch 
eine Umbettung oder Ausbettung gehemmt.

§ 12
Umbettung und Ausgrabung
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört 

werden.
(2) Umbettungen und Ausgrabungen von Leichen und 

Aschen bedürfen eines schriftlichen Antrages des 
Nutzungsberechtigten / Verfügungsberechtigten bei 
der Friedhofsverwaltung. Diese holt die nach § 14 
Abs. 3 BestG NRW vorgeschriebene Genehmigung 
bei der örtlichen Ordnungsbehörde des Bestattungs-
ortes ein. Unbeschadet der sonstigen gesetzlichen 
Vorschriften, entscheidet über die Umbettung bzw. 
Ausgrabung die Friedhofsverwaltung. Für die Prüfung 
der Voraussetzungen zu einer Umbettung ist eine Ver-
waltungsgebühr nach der Friedhofsgebührensatzung 
zu entrichten.
Die Zustimmung kann insbesondere dann erteilt werden,
a) wenn ein so wichtiger Grund vorliegt, dass die 

Störung der durch Art. 1 Abs. 1 GG geschützten 
Totenruhe gerechtfertigt ist, oder

b) bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen 
Interesses. Umbettungen bzw. Ausgrabungen von 
Leichen, die nicht in Särgen beigesetzt worden 
sind, werden nicht durchgeführt.

erfolgt. Dort werden sie in einer Aufbewahrungszelle bis 
zur Bestattung verwahrt. Einmal angelieferte Urnen 
dürfen nicht mehr zu Dekorationszwecken herausge-
geben werden.

(9) Auf den kommunalen Friedhöfen ist das Bestatten von 
Tieren in ausgewiesenen Grabfeldern zugelassen. 

 Tiere dürfen nur eingeäschert beigesetzt werden:
a) Als Grabbeigabe auf allen Grabstätten der  

kommunalen Friedhöfe ohne Kennzeichnung
b) Als Beisetzung in einer Grabstätte für Mensch 

und Tier in einem gesonderten Grabfeld mit 
Kennzeichnung

§ 9
Särge und Urnen
(1) Bestattungen sind grundsätzlich in Särgen oder Urnen 

vorzunehmen. Ausnahmen hiervon können nur im 
Einzelfall aus nachgewiesenen religiösen Gründen 
durch die örtliche Ordnungsbehörde genehmigt werden 
und sind darüber hinaus nur zulässig, soweit eine 
würdige Bestattung gewährleistet ist. Bei Bestattungen, 
die ohne Sarg durchgeführt werden, hat der Bestattungs-
pflichtige das Bestattungspersonal zu stellen sowie 
gegebenenfalls zusätzliche Kosten zu tragen.  
Bestattungen ohne Sarg dürfen nur in ausgewiesenen 
Bereichen vorgenommen werden. Der Transport und 
die Lagerung auch innerhalb des Friedhofes müssen 
immer in einem geschlossenen Sarg erfolgen.

(2) Särge, Urnenkapseln und Schmuckurnen müssen so 
beschaffen sein, dass die chemische, physikalische 
oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des 
Grundwassers nicht nachteilig verändert wird und 
bei Särgen die Verwesung der Leichen innerhalb der 
Ruhezeit ermöglicht wird.

 Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, 
dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen 
ist. Särge, Sargausstattungen und beigaben, Sargab-
dichtungen und Schmuckurnen müssen zur Vermeidung 
von Umweltbelastungen aus leicht verrottbaren Werk-
stoffen hergestellt sein. Sie dürfen keine PVC-, PCP-, 
formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder 
sonstigen umweltgefährdenden Lacke oder Zusätze 
enthalten. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papier-
stoff und Naturtextilien bestehen.

(3) Die Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,75 m hoch 
(einschließlich Sargfüße) und im Mittelmaß 0,75 m 
breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge er-
forderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(4) Die Friedhofsverwaltung kann Särge, die nicht der 
Satzung entsprechen, zurückweisen.

§ 10
Ausheben der Gräber
(1) Die Gräber werden grundsätzlich von der Friedhofsver-

waltung ausgehoben und wieder verfüllt.
 In islamischen Grabstätten kann das Verfüllen der 

Grabstätten auch von den Angehörigen unter Mitwir-
kung des Friedhofspersonals durchgeführt werden. 

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erd-
oberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges 
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(2) Die Friedhofsverwaltung ist jederzeit berechtigt, nicht 
zur Belegung vorgesehene Flächen nachträglich umzu-
gestalten.

(3) Normale Beeinträchtigungen, die durch Pflege- und 
Unterhaltungsarbeiten, Baumaßnahmen, oder Arbeiten 
in Zuge von Bestattungen entstehen, sind zu dulden. 

(4) Das Ausmauern von Grabstätten ist nicht gestattet.
(5) Das Nutzungsrecht an Grabstätten für Leichenbe-

stattungen im Umkreis von 2,5 m vom Stammfuß 
vorhandener Bäume kann durch den Friedhofsträger 
für Leichenbestattungen aufgehoben werden, da zur 
Gewährleistung der Standsicherheit von Bäumen nach 
DIN 18920 verfahren werden muss.

(6) Grundsätzlich darf die Bepflanzung einer Grabstätte 
nicht die Nachbargrabstätten oder die allgemeinen 
Grünflächen beeinträchtigen. Hecken an Grabstätten 
dürfen eine Höhe von 40cm nicht überschreiten.

§13b
Nutzungsrecht / Verfügungsrecht
(1) Soweit keine anderslautende Mitteilung erfolgt, erhält 

der der Friedhofsverwaltung benannte Zahlungspflich-
tige das Nutzungsrecht an einer Wahlgrabstätte bzw. 
das Verfügungsrecht an einer Reihengrabstätte.

(2) Das Nutzungsrecht bei Wahlgrabstätten kann mehr-
mals wieder erworben werden.  
Der Wiedererwerb erfolgt nur auf Antrag und ist nur 
für die gesamte Wahlgrabstätte und für die Dauer von 
mindestens 5 Jahre möglich.  
Die Friedhofsverwaltung kann den Wiedererwerb 
ablehnen, insbesondere, wenn die Schließung des 
Friedhofes nach § 3 beabsichtigt ist. 
Wahlgrabstätten werden unterschieden in ein oder 
mehrstellige Grabstätten.  
Das Verfügungsrecht bei Reihengrabstätten erlischt 
mit Ablauf der Ruhefrist.  
Ein Wiedererwerb ist nicht möglich.

(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder Wieder-
erwerb des Nutzungsrechtes an einer der Lage nach 
bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit 
der Umgebung.

(4) Wird innerhalb der Nutzungsdauer das Nutzungsrecht 
an einer Wahlgrabstätte bzw. das Verfügungsrecht an 
einem Reihengrab an die Friedhofsverwaltung abge-
treten oder auf die weitere Nutzung bzw. Verfügungs-
recht verzichtet, so wird weder eine anteilige Gebühr 
zurückgezahlt, noch anderweitig Ersatz geleistet 
(Stellentausch und Ähnliches). Bei Rückgabe der Grab-
stätte ist die Urkunde der Friedhofsverwaltung wieder 
auszuhändigen. Abtretungs- oder Verzichtserklärungen 
bedürfen der Schriftform und sind gegenüber der 
Friedhofsverwaltung abzugeben.

(5) Besteht Streit über die Inhaberschaft an einem 
Nutzungsrecht, so kann die Friedhofsverwaltung bis 
zur endgültigen Klärung der Rechtslage die weitere 
Belegung der Grabstätte aussetzen. Die Benutzung 
der Grabstätte wird so lange untersagt, bis der Nach-
weis der Berechtigung in Form einer privatrechtlichen 
Regelung erbracht ist. Die Regelung ist schriftlich 
gegenüber der Friedhofsverwaltung bekanntzugeben.

 Umbettungen aus einer (Rasen-)Reihengrabstätte in 
eine andere Reihengrabstätte sind innerhalb der städ-
tischen Friedhöfe nicht zulässig. § 3 Abs. 2 und Abs. 3 
bleiben unberührt.

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit können noch vorhandene 
Leichen und Aschenreste nur mit vorheriger Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung in belegte Grabstätten 
umgebettet werden, Leichenreste allerdings nur in 
Sargwahlgrabstätten.

(4) Alle Umbettungen bzw. Ausgrabungen erfolgen nur 
auf Antrag. Antragsberechtigt ist bei Umbettungen 
bzw. Ausgrabungen aus Rasen / Reihengrabstätten 
der verfügungsberechtigte Angehörige des Verstor-
benen, bei Umbettungen bzw. Ausgrabungen aus 
Wahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. 
Bei Abtretung (§ 13b Abs. 4) und bei Entziehung von 
Nutzungsrechten gemäß § 38 Abs. 1 Satz 3 können 
Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abge-
laufen sind, von Amtswegen in Grabstätten aller Art 
umgebettet werden.

(5) Alle Umbettungen bzw. Ausgrabungen werden von 
der Friedhofsverwaltung durchgeführt. Sie bestimmt 
den Zeitpunkt der Umbettung bzw. Ausgrabung. 

(6) Umbettungen bzw. Ausgrabungen finden bei Erd-
beisetzungen nur in den Monaten Oktober bis März 
statt. Urnen können ganzjährig umgebettet werden.

(7) Ein Ersatzsarg ist vom Antragsteller zu stellen.
(8) Die Kosten der Umbettung bzw. Ausgrabung hat der 

Antragsteller zu tragen. Das gilt auch für den Ersatz 
von Schäden, die an benachbarten Grabstätten und 
Anlagen durch eine Umbettung bzw. Ausgrabung ent-
stehen, soweit die Schäden bei Ausführung der Arbei-
ten notwendig aufgetreten sind bzw. nicht vermeidbar 
waren oder der Friedhofsverwaltung bezüglich der 
aufgetretenen Schäden nur leichte Fahrlässigkeit zur 
Last fällt.

(9) Während der Umbettung oder Ausgrabung dürfen 
keine Angehörigen anwesend sein. Im Einzelfall können 
bei einer Wiederbeisetzung mit einem Ersatzsarg oder 
einer neuen Schmuckurne Angehörige durch die 
Friedhofsverwaltung zugelassen werden.

 Ausgrabungen von Leichen und Aschen dürfen zu 
anderen als zu Umbettungszwecken bzw. Ausgra-
bungszwecken nur mit Genehmigung der Staatsan-
waltschaft oder aufgrund behördlicher, richterlicher 
oder polizeilicher Anordnung ausgegraben werden. 
Diese Anordnungen sind der Friedhofsverwaltung 
vorzulegen. § 12 Absatz 6 der Satzung findet keine 
Anwendung.

IV. Grabstätten und Aschestreufelder

§13a
Allgemeines 
(1) Die Grabstätten, Aschestreufelder und Baumgrabstätten 

bleiben Eigentum der Friedhofsverwaltung. An ihnen 
können Rechte nur nach dieser Satzung erworben 
werden. Die Größe der Grabstätten wird von der 
Friedhofsverwaltung festgelegt. 

6



(3) Mit dem Eintritt einer Person in das Nutzungsrecht / 
Verfügungsrecht entfällt ein etwaiges Eintrittsrecht 
eines vorrangig zum Einritt Berechtigten; Ansprüche 
können deshalb gegen die Stadt Solingen nicht ge-
stellt werden.

(4) Jeder Nutzungsberechtigte hat unverzüglich dafür zu 
sorgen, dass eine nicht auf seinen Namen lautende 
Urkunde auf ihn umgeschrieben wird.

(5) Der Nutzungsberechtigte hat im Rahmen dieser 
Satzung und der dazu ergangenen Regelungen das 
Recht, in der Wahlgrabstätte bestattet zu werden, 
über andere Bestattungen zu entscheiden und über 
die Gestaltung und Pflege der Grabstätte zu bestimmen.

(6) Sofern keine der in Abs. 1 genannten Personen inner-
halb eines Jahres nach dem Ableben des bisherigen 
Nutzungsberechtigten / Verfügungsberechtigten die 
Zustimmung nach Abs. 1 erklärt, erlischt das Nutzungs-
recht.

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte / Verfügungsbe-
rechtigte kann das Nutzungsrecht / Verfügungsrecht 
auf eine Person aus dem Kreis der in Abs. 1 genannten 
Personen übertragen. Der Nutzungsberechtigte / 
Verfügungsberechtigte kann einen einzelnen Dritten 
mit dessen Zustimmung und der Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung als Nachfolger im Nutzungsrecht / 
Verfügungsrecht bestimmen.

(8) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige 
Nutzungsberechtigte vorher schriftlich hingewiesen. 
Falls er nicht bekannt oder nicht ohne besonderen 
Aufwand zu ermitteln ist, wird auf den Ablauf des 
Nutzungsrechts durch eine öffentliche Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Stadt Solingen und durch 
einen Hinweis auf der Grabstätte hingewiesen.

§14
Arten der Grabstätten
(1) Die Grabstätten werden unterschieden in 

a)  Sarggrabstätten
b) Urnengrabstätten
c)  Aschestreufelder
d) Baumgrabstätten
e) Gemeinschaftsgrabanlagen
f) Kolumbarien
g)  Ehrengrabstätten
h)  Kriegsgräber und Luftkriegsopfergrabstätten, für 

sie gilt das Gesetz über die Erhaltung von Gräbern 
der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in der 
jeweils geltenden Fassung – Gräbergesetz vom  
1. Juli 1965 (Sammlung des Bundesrechts, Bundes-
gesetzblatt III 2184-1).

(2) Die Friedhofsverwaltung hält auf dem Parkfriedhof ein 
Feld für Tot- und Fehlgeburten vor.

(3) Die Friedhofsverwaltung hält auf dem Parkfriedhof 
Wuppertaler Straße und auf dem Waldfriedhof  
Hermann-Löns-Weg Felder für islamische und  
buddhistische Beisetzungen vor.

(6) Wird das Nutzungsrecht / Verfügungsrecht vor Ablauf 
der gültigen Ruhefrist abgetreten oder entzogen, so 
wird die Friedhofsverwaltung dem Nutzungsberech-
tigten / Verfügungsberechtigten die ihr entstehenden 
Kosten, nach der jeweils gültigen Gebührensatzung, 
für die während der Restlaufzeit (Dauer) der Ruhefrist 
notwendige Unterhaltung der Grabstätte, in Rechnung 
stellen.

(7) In begründeten Ausnahmefällen kann eine Rückgabe 
der Gesamtgrabstätte, oder Teilen davon, ermöglicht 
werden, sofern noch keine Beisetzung erfolgt ist. In 
diesen Fällen erfolgt eine anteilige Rückerstattung der 
Gebühr. Diese Möglichkeit besteht ausschließlich nur 
im gleichen Kalenderjahr des Graberwerbes.

(8) Der Nutzungsberechtigte kann bestimmen, wer in der 
Grabstätte bestattet werden soll. Während der Ruhe-
zeit darf eine Grabstelle nicht wieder belegt werden. 

(9) Das Nutzungsrecht entsteht nach Zahlung der fälligen 
Gebühren gemäß der Friedhofsgebührensatzung und 
Aushändigung der Urkunde. Das Verfügungsrecht ent-
steht nach Zahlung der fälligen Gebühren gemäß der 
Friedhofsgebührensatzung. Der Nutzungsberechtigte / 
Verfügungsberechtigte hat der Friedhofsverwaltung 
jeden Wohnungswechsel umgehend mitzuteilen.

 Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur 
stattfinden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht 
überschreitet oder ein Nutzungsrecht mindestens für 
die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wiedererworben 
worden ist.

§ 13c
Übergang des Nutzungsrechtes
(1) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts / Ver-

fügungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines 
Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis 
seinen Nachfolger im Nutzungsrecht / Verfügungsrecht 
bestimmen und ihm das Nutzungsrecht / Verfügungs-
recht durch schriftlichen Vertrag übertragen. Wird 
bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung 
getroffen, geht das Nutzungsrecht / Verfügungsrecht in 
nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des 
verstorbenen Nutzungsberechtigten / Verfügungsbe-
rechtigten mit deren Zustimmungserklärung über: 
a) auf den überlebenden Ehegatten
b) auf den Lebenspartner nach dem Gesetz  

über die eingetragene Lebenspartnerschaft
c) auf die volljährigen Kinder
d) auf die volljährigen Stiefkinder
e) auf die Eltern
f) auf die vollgebürtigen volljährigen Geschwister
g) auf die volljährigen Stiefgeschwister
h) auf die Großeltern
i) auf die volljährigen Enkel in der Reihenfolge  

der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter
j) auf die nicht unter a) bis i) fallenden Erben. 

Sind mehrere Personen einer Rangfolge vorhanden, 
so hat die ältere Person das Vorrecht vor der 
jüngeren.

(2) Erklärungen nach Abs. 1 bedürfen der Schriftform und 
sind gegenüber der Friedhofsverwaltung abzugeben. 
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§ 15
Sarggrabstätten
(1) Sargwahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbe-

stattungen, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht 
für die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen 
wird. Die Friedhofsverwaltung bietet dem Erwerber 
eine entsprechende Grablage an. Nutzungsrechte 
an Sargwahlgrabstätten werden nur für die gesamte 
Grabstätte verliehen. Die Friedhofsverwaltung kann 
die Erteilung eines Nutzungsrechtes ablehnen, ins-
besondere wenn die Schließung des Friedhofes nach 
§ 3 beabsichtigt ist oder sie der Belegungsplanung 
widerspricht.

 Die Teilung eines aus mehr als zwei Stellen bestehen-
den Sargwahlgrabes ist nur dann zulässig, wenn die 
geordnete und belegungstechnische Entwicklung und 
das gesamte Erscheinungsbild des Friedhofes dies 
zulassen. Die Entscheidung obliegt der Friedhofsver-
waltung.

(2) Sargwahlgrabstätten werden unterschieden als ein- 
oder mehrstellige Grabstätten. In einer Sargwahlgrab-
stätte darf je Grabstelle ein Sarg bestattet werden.

(3) Zusätzlich kann in dieser Grabstelle gestattet werden, 
gegen Zahlung der dafür in der Friedhofsgebührensat-
zung ausgewiesenen Gebühr, zu bestatten:
- bis zu 2 Urnen 
- oder 1 Urne und ein Kind unter einem Jahr oder 

Tot- und Fehlgeburten sowie aus einem Schwanger-
schaftsabbruch stammender Fötus, sofern es sich 
um das Grab eines Familienangehörigen handelt,

- oder ein Kind bis zu 5 Jahren, sofern es sich um 
das Grab eines Familienangehörigen handelt, 

- oder Leichen von zwei gleichzeitig verstorbenen 
Geschwistern bis zu 5 Jahren, sofern es sich um 
das Grab eines Familienangehörigen handelt.

 Diese Beisetzungen können zeitlich auch vor der 
Beisetzung des Sarges erfolgen. 

(4) Sargwahlgrabstätten werden unterschieden in:
a) Sargwahlgrabstätten in Eigenpflege durch  

den Nutzungsberechtigten
 Bei diesen Sargwahlgrabstätten hat der Nutzungs-

berechtigte die Pflege selber zu erbringen. Sie 
unterscheiden sich in 2 Kategorien:
- Sargwahlgrabstätten normal 

Grabgröße pro Stelle i.d.R. 1,25m x 2,50m
- Sondersargwahlgrabstätten 

Grab incl. einrahmender Abstandsfläche
b) Sargwahlgrabstätten pflegefrei
 Pflegefreie Sargwahlgrabstätten für Erdbestattungen 

werden von der Friedhofsverwaltung angelegt 
und für die Dauer des Nutzungsrechts bereitge-
stellt. Das alleinige Pflege- und Gestaltungsrecht 
sowie das Beseitigen von Nachsackungen liegt 
bei der Friedhofsverwaltung. Die Graboberfläche 
besteht ausschließlich aus Rasen. Die Angehörigen 
haben auf die Gestaltung und Pflege der Grab-
stätten keinen Einfluss. Um eine ordnungsgemäße 
Grabpflege zu gewährleisten, sind Blumen, 
Grab  lichter oder Grabschmuck auf der Liegeplatte 
abzustellen.

 Die pflegefreie Sargwahlgrabstätte kann mit 
einem genehmigungspflichtigen Gedenkzeichen 
(nurLiegeplatte), mit den Maßen wie in § 30 
festgesetzt, versehen werden. Die Liegeplatte ist 
dem Friedhofspersonal zu übergeben, welches die 
Verlegung der Liegeplatte gegen Gebühr nach der 
Friedhofsgebührensatzung vornimmt.

c) Sargwahlgrabstätten pflegearm
 Pflegearme Sargwahlgrabstätten für Erdbestattungen 

werden von der Friedhofsverwaltung angelegt 
und für die Dauer des Nutzungsrechts bereitgestellt. 
Das Beseitigen von Nachsackungen liegt bei der 
Friedhofsverwaltung. 

 Eine vorgegebene Fläche in der Größe von ca.1/3 
der Grabstelle ist für die Dauer des Nutzungs-
rechts von den Nutzungsberechtigten zu pflegen. 
Außerhalb dieser Fläche haben die Angehörigen 
auf die Gestaltung und Pflege der Grabstätten 
keinen Einfluss. Die Pflege wird durch die Fried-
hofsverwaltung durchgeführt.

 Die pflegearme Sargwahlgrabstätte kann mit 
einem genehmigungspflichtigen Gedenkzeichen 
mit den in § 30 festgesetzten Maßen, versehen 
werden.

d) Sargreihengrabstätten
 Sargreihengrabstätten sind Grabstätten für 

Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt und 
im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu 
Bestattenden zugeteilt werden. In jeder Reihen-
grabstätte bzw. jedem Rasenreihengrab darf nur 
eine Leiche bestattet werden. Zusätzlich dürfen 
bis zu 2 Urnen gegen Zahlung der dafür in der 
Friedhofsgebührensatzung ausgewiesenen Gebühr 
beigesetzt werden, soweit die Ruhefrist für das 
Grab nicht überschritten wird. 

 Der Verfügungsberechtigte einer Reihengrabstätte 
hat im Rahmen dieser Friedhofssatzung und der 
dazu ergangenen Regelungen das Recht, über die 
Art der Gestaltung und Pflege der Grabstätte zu 
entscheiden. Er hat die Pflicht zur Anlage und 
Pflege der Grabstätte. 

 Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen 
von diesen, wird nach Ablauf der Ruhezeiten drei 
Monate vorher durch Anschreiben und durch ein 
Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld 
bekannt gemacht.

e) Sargrasenreihengrabstätten 
Sargrasenreihengrabstätten sind Reihengrabstätten 
im Sinne des Abs. 2d mit folgenden Besonderheiten: 
Die Oberfläche besteht zu 2/3 aus Rasen und 
zu 1/3 aus einem Mulchstreifen, in dem eine 
Liegeplatte verlegt werden kann. Dort kann der 
Verfügungsberechtigte Grabschmuck abstellen. 
Das Sargrasenreihengrab kann mit einem geneh-
migungspflichtigen Gedenkzeichen, mit den in 
§ 30 aufgeführten Maßen versehen werden. Die 
Liegeplatte ist dem Friedhofspersonal zu übergeben, 
welches die Verlegung der Liegeplatte gegen 
Gebühr nach der Friedhofsgebührensatzung  
vornimmt.
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d) Urnenrasenreihengrabstätten 
Grabfelder für Urnenrasenreihengrabstätten 
werden durch die Friedhofsverwaltung unter-
halten. Die Oberfläche besteht zu 2/3 aus Rasen 
und zu 1/3 aus einem Mulchstreifen in dem eine 
Liegeplatte verlegt werden kann. Dort kann der 
Verfügungsberechtigte Grabschmuck abstellen. 
In neu zu belegenden Feldern wird Gedenkfläche 
mehr errichtet.

 Das Urnenrasenreihengrab kann mit einem ge-
nehmigungspflichtigen Gedenkzeichen, mit den 
in § 30 aufgeführten Maßen versehen werden. 
Die Liegeplatte ist dem Friedhofspersonal zu 
übergeben, welches die Verlegung der Liegeplatte 
gegen Gebühr nach der Friedhofsgebührensatzung 
vornimmt.

§ 17
Baumgrabstätten 
(1) Urnen und Totenaschen dürfen an Baumgrabstätten 

beigesetzt werden. 
(2) Die Beisetzung der Asche erfolgt im Wurzelbereich 

eines Baumes. Die Ruhezeit richtet sich nach § 11 der 
Friedhofssatzung.

(3) Urnen aus Materialien, die während der Ruhezeit nicht 
verrotten, sind nicht zugelassen.

(4) Wenn ein Baum z. B. durch Naturereignisse oder 
durch in der Natur des Baumes bedingte Umstände 
abgängig ist, wird eine Ersatzpflanzung in der Nähe 
der Grabstätte durch die Friedhofsverwaltung vorge-
nommen.

(5) An einem Baum dürfen bis zu 4 Aschen bzw. 4 Urnen 
bestattet werden.

(6) Das Vergraben der Asche auf den Stadtfriedhöfen 
wird nur zugelassen, wenn dies von Todes wegen 
verfügt und der Friedhofsverwaltung im Original 
nachgewiesen wird. Als Verfügung von Todes wegen 
werden nur die unter § 21 Abs. 2 genannten Nach-
weise anerkannt.

(7) Die Bäume werden durch die Friedhofsverwaltung 
unterhalten. Eine gärtnerische Anlage der Baumgrab-
stätten durch den Nutzungsberechtigten sowie die 
Veränderung des Bewuchses ist nicht zulässig. Einzige 
Ausnahme nach vorheriger Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung ist das Bepflanzen mit Waldpflanzen.

(8) Baumgrabstätten werden wie folgt unterschieden:
a) Baumwahlgrabstätte für 4 Stellen 
 Baumwahlgrabstätten für 4 Stellen sind Wahl-

grabstätten, für die ein Nutzungsrecht für 30 Jahre 
verliehen wird. Die Friedhofsverwaltung bietet 
dem Erwerber eine entsprechende Grablage an. 
Nutzungsrechte an Baumwahlgrabstätten für 4 
Stellen werden nur für die gesamte Grabstätte 
verliehen. Die Friedhofsverwaltung kann die Ertei-
lung eines Nutzungsrechtes ablehnen, insbeson-
dere wenn die Schließung des Friedhofes nach § 3 
beabsichtigt ist oder sie der Belegungsplanung 
widerspricht. Die Baumwahlgrabstätte kann mit 
einem genehmigungspflichtigen Gedenkzeichen, 
mit den in § 30 aufgeführten Maßen versehen 
werden. Dieses ist dem Friedhofspersonal zu 

f) Kindersarggrabstätten
 Es werden Grabstätten für Kinder bis zum 

vollendeten 5. Lebensjahr bereit gehalten. Diese 
unterscheiden sich in Kinderwahlgräber und Kinder-
reihengräber. Bei den Kinderwahlgräbern wird das 
Nutzungsrecht für 30 Jahre erworben. Eine Ver-
längerung des Nutzungsrechtes bei Kinderwahl-
gräbern ist möglich, wenn es der Belegungsplanung 
nicht widerspricht. Bei Kinderreihengräbern wird 
das Verfügungsrecht für 20 Jahre erworben und 
kann nicht verlängert werden. Die Pflege und die 
Anlage der Grabstätten werden vom Nutzungsbe-
rechtigten erbracht. Die Maße setzt die Friedhofs-
verwaltung fest.

§ 16 
Urnengrabstätten
(1) Die Ruhezeit richtet sich nach § 11 der Friedhofssatzung.
(2) Urnen aus Materialien, die während der Ruhezeit nicht 

verrotten, sind nicht zugelassen.
(3) Urnengrabstätten werden unterschieden in:

a) Urnenwahlgrabstätten in Eigenpflege 
durch den Nutzungsberechtigten

 Urnenwahlgrabstätten sind für Urnenbestattungen 
bestimmte Grabstätten, an denen auf Antrag 
ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren 
(Nutzungszeit) verliehen wird. Die Friedhofsver-
waltung bietet dem Erwerber eine entsprechende 
Grablage an. Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten 
werden nur für die gesamte Grabstätte verliehen. 
Die Friedhofsverwaltung kann die Erteilung eines 
Nutzungsrechtes ablehnen, insbesondere wenn 
die Schließung des Friedhofes nach § 3 beabsichtigt 
ist oder sie der Belegungsplanung widerspricht

b) Urnenrasendoppelgrabstätten
 Urnenrasendoppelgrabstätten sind Grabstätten, 

die von der Friedhofsverwaltung angelegt und für 
die Dauer des Ruherechts bereitgestellt werden. 
Das alleinige Pflege- und Gestaltungsrecht liegt 
bei der Friedhofsverwaltung. Die Oberfläche 
besteht ausschließlich aus Rasen. Die Grabstätte 
ist mit einem genehmigungspflichtigen Gedenk-
zeichen (Liegeplatte) mit den in § 30 festgesetzten 
Maßen zu versehen. Die Liegeplatte ist dem 
Friedhofspersonal zu übergeben, welches die 
Verlegung der Liegeplatte gegen Gebühr nach der 
Friedhofsgebührensatzung vornimmt. 

 Jegliche Bepflanzung ist unzulässig. Die Friedhofs-
verwaltung richtet eine Ablagefläche für Blumen 
und Gestecke ein. Außerhalb dieser Fläche abgelegte 
Blumen, Gestecke und sonstige Grabeinrichtungen 
werden von der Friedhofsverwaltung unverzüglich 
abgeräumt und entsorgt.

c) Urnenreihengrabstätten 
 Urnenreihengrabstätten sind Grabstätten, die der 

Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer 
der Ruhezeit (§11) zur Beisetzung einer Urne ab-
gegeben werden. Die Grabstätte kann mit einem 
genehmigungspflichtigen Gedenkzeichen mit den 
in § 30 festgesetzten Maßen versehen werden. 
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über die Vertragspartner werden nur die Bestattungs-
leistungen von der Friedhofsverwaltung erbracht.

(2) Baumgemeinschaftsgrabanlagen 
 Baumgemeinschaftsgrabanlagen sind Grabanlagen, 

die von der Friedhofsverwaltung dauerhaft bepflanzt, 
unterhalten und gepflegt werden. Hier besteht keine 
Gestaltungsmöglichkeit durch den Nutzer. In diesen 
Bereichen kann ein Urnenwahlgrab für 2 oder 4 Stel-
len erworben werden, sowie ein Urnenreihengrab für 
eine Urnenstelle (ohne Verlängerungsoption). Diese 
Baumgemeinschaftsgrabanlagen werden durch die 
Friedhofsverwaltung mit einem Gedenkzeichen ver-
sehen bei dem der Nutzungs- / Verfügungsberechtigte 
die Möglichkeit hat, dort ein Namensschild anbringen 
zu lassen. 

§ 19
Namenlose Urnengemeinschaftsgrabanlage
(1) Namenlose Urnengemeinschaftsgräber für anonyme 

Bestattungen sind als Rasenfläche angelegte Urnen-
grabstätten. Die Urnen werden unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit bestattet, die Grablage wird nicht 
bekannt gegeben. Die Pflege obliegt ausschließlich der 
Friedhofsverwaltung und ist durch die Benutzungsge-
bühr abgegolten. Eine Verfügung des Verstorbenen 
bzw. der Angehörigen mit dem Wunsch auf anonyme 
Bestattung ohne Trauerfeier und ohne Grabmal ist 
dem Bestattungsauftrag beizufügen. Pro Bestattung 
müssen 16 Urnen gleichzeitig beigesetzt werden. Die 
Angehörigen haben die Möglichkeit gegen Gebühr 
eine Namensnennung an zentraler Stelle zu beauftra-
gen. Die Gebühr ist in der Friedhofsgebührensatzung 
geregelt.

§ 20
Urnenkolumbarien
(1) Kolumbarien sind Urnenwahlgrabstätten in Stelen 

oder Urnenwänden, aus Kammern bestehend, in 
denen bis zu 2 Urnen pro Kammer bestattet werden 
können. Die Urnenwände sind als Gemeinschaftsan-
lagen konzipiert. Das setzt voraus, dass Kranz- und 
Blumenschmuck, Schalen, Gestecke, Laternen o.ä. 
vorrangig an den dafür ausgewiesenen Stellen abgelegt 
werden. 

(2) Die Verschlussplatten können mit einer Vase sowie 
einem kleinen Grablicht versehen werden. Der Betrieb 
des Grablichtes ist nur mit Teelichtern und elektrischen 
Kerzen gestattet. Herkömmliche Grablichter sind 
nicht zugelassen und werden von der Friedhofsver-
waltung entfernt. Ausladender Blumenschmuck, der 
die nebenliegenden Verschlussplatten behindert oder 
verschmutzt, wird ebenfalls durch die Friedhofsverwal-
tung entfernt. 

(3) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes werden die Urnen 
aus den Urnenkammern von der Friedhofsverwaltung 
entnommen und an einem von der Friedhofsverwaltung 
festgelegten Ort innerhalb des Friedhofs anonym bei-
gesetzt. Die Urnenkammer steht danach für weitere 
Urnenbeisetzungen zur Verfügung. Die Verschlussplatte 
nach Abs. (2) wird nach Ablauf einer angemessenen 
Frist und Bekanntgabe durch einen Hinweis am Kolum-

übergeben, welches die Aufstellarbeiten gegen 
Gebühr nach der Friedhofsgebührensatzung über-
nimmt.

b) Baumwahlgrabstätte für 2 Stellen
 Baumwahlgrabstätten für 2 Stellen sind Wahl-

grabstätten, für die ein Nutzungsrecht für 30 
Jahre verliehen wird. Die Friedhofsverwaltung 
bietet dem Erwerber eine entsprechende Grab-
lage an. Bei dieser Grabart werden pro Baum 2 
Stellen an einen Nutzungsberechtigten vergeben, 
2 weitere Stellen am gleichen Baum erhält ein 
anderer Nutzungsberechtigter. Die Friedhofsver-
waltung kann die Erteilung eines Nutzungsrechtes 
ablehnen, insbesondere wenn die Schließung 
des Friedhofes nach § 3 beabsichtigt ist oder 
sie der Belegungsplanung widerspricht. Die 
Baumwahlgrabstätte kann mit einem genehmi-
gungspflichtigen Gedenkzeichen, mit den in § 30 
aufgeführten Maßen versehen werden. Dieses ist 
dem Friedhofspersonal zu übergeben, welches die 
Aufstellarbeiten gegen Gebühr nach der Fried-
hofsgebührensatzung übernimmt. 

c) Reihenbaum 
Der Reihenbaum wird der Reihe nach belegt und 
im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit (§11) zur 
Beisetzung einer Urne bzw. Asche abgegeben.

 Die Belegung wird durch die Friedhofsverwaltung 
festgelegt. Die Baumgrabstätte kann mit einem 
genehmigungspflichtigen Gedenkzeichen, mit 
den in § 30 aufgeführten Maßen versehen werden. 
Dieses ist dem Friedhofspersonal zu übergeben, 
welches die Aufstellarbeiten gegen Gebühr nach 
der Friedhofsgebührensatzung übernimmt. 

 d) Baumwahlgrabstätte mit Kammer als Doppelgrab 
(Kaverne)  
Baumwahlgrabstätten mit Kammer sind Wahl-
grabstätten, in denen bis zu 2 Urnen pro Kammer 
im Boden an einem Baum bestattet werden 
können, für die ein Nutzungsrecht für 30 Jahre 
verliehen wird. Die Friedhofsverwaltung bietet 
dem Erwerber eine entsprechende Grablage an. 
Bei dieser Grabart werden pro Baum 2 Stellen an 
einen Nutzungsberechtigten vergeben, weitere 
Stellen am gleichen Baum erhalten andere Nut-
zungsberechtigte. Die Friedhofsverwaltung kann 
die Erteilung eines Nutzungsrechtes ablehnen, 
insbesondere wenn die Schließung des Friedhofes 
nach § 3 beabsichtigt ist oder sie der Belegungs-
planung widerspricht. Die Kammern im Boden 
werden durch die Friedhofsverwaltung mit einem 
integrierten Gedenkzeichen in Form eines Bronze-
gussdeckels angeboten.

§ 18
Gepflegte Gemeinschaftsgrabanlagen
(1) Sarggemeinschafts- bzw.  

Urnengemeinschaftsgrabanlagen
 Die Grabanlage wird von einem Vertragspartner der 

Friedhofsverwaltung angelegt und unterhalten. Der je-
weilige Vertragspartner legt das Erscheinungsbild fest 
und regelt die Pflege der Grabstätten. Beim Erwerb 
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Zweck dieser Satzung sowie die Würde des Friedhofes 
in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage 
gewahrt werden. 

(2) Der Baumbestand auf den Friedhöfen steht unter 
besonderem Schutz. Es gilt die Satzung zum Schutze 
des Baumbestandes der Stadt Solingen (Baumschutz-
satzung) in der jeweils gültigen Fassung.

§ 24
Grabfelder mit allgemeinen und besonderen  
Gestaltungsvorschriften
(1) Auf den Friedhöfen werden Grabfelder mit allge-

meinen und mit besonderen Gestaltungsvorschriften 
eingerichtet.

(2) Die einzelnen Grabfelder mit unterschiedlichen Gestal-
tungsvorschriften sind in der Anlage 1, die Bestandteil 
dieser Satzung ist, ausgewiesen. 

§ 25
Wahlmöglichkeit
(1) Es besteht die Möglichkeit, eine Grabstätte in einer 

Abteilung mit allgemeinen oder besonderen Gestal-
tungsvorschriften zu wählen. Die Friedhofsverwaltung 
hat auf diese Wahlmöglichkeit vor dem Erwerb eines 
Nutzungsrechtes hinzuweisen. Wird von dieser Wahl-
möglichkeit nicht bei der Anmeldung der Bestattung 
Gebrauch gemacht, erfolgt die Bestattung in einer 
Abteilung mit besonderen Gestaltungsvorschriften.

VI. Grabmale und bauliche Anlagen

§ 26
Allgemeines
(1) Auf jeder Grabstelle darf ein liegendes oder stehendes 

Grabmal errichtet werden. Das Grabmal kann durch 
eine Zusatzplatte aus gleichem Material ergänzt 
werden, wenn eine Notwendigkeit besteht. Das Recht 
hierzu steht nur dem Nutzungsberechtigten / Verfügungs-
berechtigten zu. 

(2) Grabmale dürfen aus Naturstein, Metall, Keramik, 
Holz und Glasteilen bestehen. Sie müssen von allen 
Seiten ästhetisch gestaltet sein. Grabmale müssen 
werkstoffgerecht, andere Werkstoffe nicht imitierend, 
handwerklich einwandfrei hergestellt sein. 

(3) Die Größe der Grabmale muss in einem angemessenen 
Verhältnis zur Größe der Grabstätte stehen.

 Die Grabmale müssen standsicher sein. Die Stand-
sicherheit ist bei stehenden Grabmalen aus Stein in 
der Regel gewährleistet, wenn sie die in § 30 ausge-
wiesenen Stärken aufweisen. 

§ 27
Zustimmungserfordernis
(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen 

und Grabeinfassungen aus Stein bedarf der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 

(2) Den Anträgen sind beizufügen:
a) Der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seiten-

ansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials, 
seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der 
Ornamente und der Symbole sowie der Fundamen-
tierung.

barium entfernt. Die Kosten trägt der Nutzungsbe-
rechtigte.

(4) Sollten durch unsachgemäße Anbringung von Grab-
schmuck oder Grablichtern Verschlussplatten verunreinigt 
oder beschädigt werden, so hat für die Beseitigung 
der Verunreinigung bzw. für den Austausch der Ver-
schlussplatte der Verursacher des Schadens  
aufzu kommen. 

§ 21
Aschestreufelder
(1) Zur Beisetzung von Asche ist ein Aschestreufeld auf 

dem Parkfriedhof Wuppertaler Straße eingerichtet. Es 
wird kein Nutzungsrecht erworben. Für die Verstreuung 
wird durch die Friedhofsverwaltung eine bepflanzte 
Beetfläche bereitgestellt und 20 Jahre unterhalten.

(2) Das Verstreuen der Totenasche auf dem Aschestreu-
feld des Parkfriedhofes Wuppertaler Straße wird nur 
zugelassen, wenn dies von Todes wegen verfügt und 
der Friedhofsverwaltung im Original nachgewiesen 
wird. Als Verfügung von Todes wegen werden als 
Nachweis nur anerkannt:
a) Testament 

- zur Niederschrift eines Notars (§ 2232 BGB)
- eigenhändig geschriebene und unterschriebene 

Erklärung (§ 2247 BGB)
- Nottestamente, Seetestamente (§§ 2249, 

2250, 2251 BGB) 
b)  Erbvertrag (§ 1941 BGB)

(3) Aschestreufelder werden ausschließlich von der Fried-
hofsverwaltung angelegt. Das alleinige Gestaltungs- 
und Pflegerecht liegt bei der Friedhofsverwaltung. 
Die Friedhofsverwaltung richtet eine Ablagefläche für 
Blumen und Gestecke ein. Störende und ausladende 
Blumen, Gestecke und sonstige Grabeinrichtungen 
werden von der Friedhofsverwaltung unverzüglich 
abgeräumt und entsorgt.

§ 22
Ehrengrabstätten / Kriegsgräber und Luftopferstätten
(1) Die Zuerkennung, die Anerkennung und die Unterhaltung 

von Ehrengrabstätten erfolgt durch die Friedhofsver-
waltung im Auftrag und auf Kosten des Büros des 
Rates.

(2) Die Belange von Gräbern der Opfer von Kriegs- und 
Gewaltherrschaft regeln sich nach dem Gesetz über 
die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und 
Gewaltherrschaft – Gräbergesetz vom 01. Juli 1965 
(Sammlung des Bundesrechts, Bundesgesetzblatt III 
2184-1) in der jeweils gültigen Fassung sowie den 
dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften. Die Pflege 
der Kriegsgräber obliegt der Friedhofsverwaltung.

V. Gestaltung der Grabstätten

§ 23
Allgemeine Gestaltungsvorschriften
(1) Jede Grabstätte ist unbeschadet der Anforderungen 

für Abteilungen mit besonderen Gestaltungsvorschrif-
ten (§§ 24 und 32) so zu gestalten und so an die Um-
gebung anzupassen, dass der Friedhofszweck und der 
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Folgende Maße dürfen nicht überschritten werden:
(alle Maße in cm)

Stehende Grabmale

Höhe Breite

Sargreihengrab
stätte

Für verstorbene bis 
5 Jahre

60 45

Für verstorbene 
über 5 Jahre

120 100

Sargrasenreihen
grabstätte

120 100

Sargwahlgrabstätte/
Pflegearme Sarg
wahlgrabstätte

In Hochformat 120 80

In Breitformat 90 80

mehrstellig nach Ab-
sprache

nach Ab-
sprache

Urnenwahl
grabstätte

120 40

Urnenreihen
grabstätte

70 40

Stelen Baumwahl
grabstätte

In Hochformat 120 25

Liegende Grabmale

Tiefe Breite

Sargreihen
grabstätte

50-70 100

Sargrasenreihen
grabstätte

50-70 100

Sargwahlgrabstätte/
Pflegearme Sarg
wahlgrabstätte

einstellig 60 100

mehrstellig nach Ab-
sprache

nach Ab-
sprache

Urnenwahl
grabstätte

50 50

Urnenreihen
grabstätte

20-35 20-45

Urnenrasenreihen
grabstätte

20-35 20-45

Gedenkzeichen am 
Reihenbaum
(Stolperstein)

festes Maß 20 20

Findlinge Baum
wahlgrabstätte

Ohne Fundamente/
Nur in Abstimmung 
mit der Friedhofs-
verwaltung

50 50

 
Liegeplatten für pflegefreie Wahlgrabstätten 

Tiefe Breite

Pflegefreie Sarg
wahlgrabstätte

einstellig 70 60

mehrstellig nach Ab-
sprache

nach Ab-
sprache

Pflegefreie  
Doppelurnenwahl
grabstätten

1 Grabplatte für  
2 Stellen

40 80

Die Mindeststärke der Grabmale beträgt:
Ab 40 cm – 80 cm Höhe  6 cm
Ab 80 cm – 130 cm Höhe 10 cm
Ab 130 cm Höhe 12 cm
Sonderformen 8 cm

b) Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, 
Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der 
Symbole im Maßstab 1:1 unter Angabe des Ma-
terials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form 
und der Anordnung. In besonderen Fällen kann 
die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:10 oder 
das Aufstellen einer Attrappe in natürlicher Größe 
auf der Grabstätte verlangt werden.

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen 
baulichen Anlagen bedürfen ebenfalls der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die 
Absätze 1 und 2 gelten entsprechend.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die 
sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres 
nach der Zustimmung errichtet worden ist. 

(5) Die zustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale 
sind nur als Holztafeln oder Holzkreuze zulässig und 
dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Beisetzung 
verwendet werden. Sie bedürfen ebenso wie die 
dauerhaften Grabmale einer Zustimmung durch die 
Friedhofsverwaltung.

(6) Für die Antragsbearbeitung bzw. Genehmigung ist 
vor Aufstellung des Grabmales eine Verwaltungsgebühr 
gemäß der Friedhofsgebührensatzung zu entrichten, und 
zwar gemeinsam mit der bei stehenden Grabmalen ge-
mäß § 33 Absatz 4 zu zahlenden Standfestigkeitsgebühr.

§ 28
Anlieferung
(1) Bei der Anlieferung von Grabmalen oder sonstigen 

baulichen Anlagen ist der Friedhofsverwaltung der 
genehmigte Aufstellungsantrag vorzulegen.

(2) Die Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen sind so 
zu liefern, dass sie am Friedhofseingang von der Fried-
hofsverwaltung überprüft werden können; Einzelhei-
ten hierzu kann die Friedhofsverwaltung bestimmen.

§ 29
Fundamentierung und Befestigung
(1) Zum Schutz der Allgemeinheit und des Nutzungsbe-

rechtigen sind die Grabmale nach der Technischen 
Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen 
(TA Grabmale), in der gültigen Fassung so zu fun-
damentieren und zu befestigen, dass sie dauernd 
standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter 
Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. 
Dies gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann überprüfen, ob die vorge-
schriebene Fundamentierung durchgeführt worden ist.

§ 30
Gestaltung der Grabmale
Grundsätzlich sind bei der Gestaltung von Grabmalen und 
sonstigen baulichen Anlagen die allgemeinen Gestaltungs-
grundsätze des § 26 zu berücksichtigen. 
(1) Die Größe der Grabmale muss in einem angemesse-

nen Verhältnis zur Größe der Grabstätte stehen. Die 
Steinstärke muss die Standsicherheit der Grabmale 
gewährleisten. Liegende Grabmale sollen 1/3 der 
bepflanzbaren Grabfläche nicht überschreiten. In 
Rasengrabfeldern sollen bündig verlegt werden.
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§ 33
Unterhaltung
(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen 

sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem 
Zustand zu halten. Verantwortlich ist bei Reihengrab-
stätten der Verfügungsberechtigte und bei Wahlgrab-
stätten der jeweilige Nutzungsberechtigte oder dessen 
Rechtsnachfolger.

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen 
baulichen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind 
die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, 
unverzüglich Abhilfe zu schaffen. 

 Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher 
Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb 
eines Monats beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung 
berechtigt, das Grabmal oder Teile davon auf Kosten 
des Verantwortlichen zu sichern, zu entfernen bzw. 
entfernen zu lassen. Der Verantwortliche wird hierüber 
schriftlich in Kenntnis gesetzt. Ist der Verantwortliche 
nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht 
zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffent-
liche Bekanntmachung mit der Aufforderung, sich 
innerhalb eines Monats mit der Friedhofsverwaltung 
in Verbindung zu setzen und ein zusätzliches Hinweis-
schild auf der Grabstätte.

 Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, das 
Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen zu verwahren. 
Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen gehen 
entschädigungslos in das Eigentum der Friedhofs-
verwaltung über. 

(3) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und 
bauliche Anlagen oder solche, die als besondere 
Eigenart eines Friedhofes erhalten bleiben sollen, werden 
bei Bedarf in einem Verzeichnis geführt. Die Friedhofs-
verwaltung kann die Zustimmung zur Änderung 
derartiger Grabmale und bauliche Anlagen versagen. 
Insoweit ist die zuständige Denkmalschutzbehörde 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu 
beteiligen.

(4) Stehende Grabmale werden einmal jährlich auf ihre 
Standfestigkeit hin überprüft. Hierfür ist eine Stand-
festigkeitsgebühr entsprechend dem Tarif der jeweils 
gültigen Friedhofsgebührensatzung im Voraus zu zahlen, 
und zwar für den gesamten Zeitraum vom Tage der 
Antragstellung bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes 
bei Wahlgrabstätten bzw. bis zum Ende des noch 
verbleibenden Ruherechtes bei Reihengrabstätten. 
Diese Regelung gilt entsprechend bei Verlängerung 
des Nutzungsrechtes.

(5) Grabmale, die sich aus dem Fundament gelockert 
haben, so dass sie umstürzen können, können vom 
Friedhofspersonal umgelegt werden. Die Nutzungs-
berechtigten sind zu benachrichtigen. Sie haften für 
jeden Personen- und Sachschaden, der durch das 
Umstürzen von Grabmalen entsteht.

(6) Bei der Standfestigkeitskontrolle handelt es sich 
ausschließlich um die Wahrnehmung der allgemeinen 
Verkehrssicherungspflicht. Die Prüfpflicht besteht nicht 
gegenüber dem Nutzungsberechtigten / Verfügungsbe-
rechtigten.

(2) Bei Sonderformen wie Sternen, Herzen oder sonstigen 
Formaten auf pflegefreien Gräbern sind die Längen 
und Breiten als Höchstmaß einzuhalten.

(3) Insbesondere für drei- und mehrstellige Wahlgrabstät-
ten können Ausnahmen von den Grabmalhöchstmaßen 
gemäß Abs. 2 zugelassen werden.

§ 31
Abteilungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften
(1) Die Grabmale und baulichen Anlagen in Abteilungen 

mit allgemeiner Gestaltung unterliegen unbeschadet 
der Bestimmungen des § 26 in ihrer Gestaltung, 
Bearbeitung und Anpassung an die Umgebung keinen 
zusätzlichen Anforderungen.

(2) Bei mehrstelligen Wahlgrabstätten erhöht sich die 
maximale Breite entsprechend.

(3) Liegende Grabmale einschl. Trittplatten dürfen bei 
Gräbern für Erdbestattungen nicht mehr als ein Drittel 
der Grabfläche abdecken. 

(4) Die Friedhofsverwaltung kann weitergehende Anfor-
derungen stellen, wenn dies aus Gründen der Stand-
sicherheit erforderlich ist.

§ 32
Abteilungen mit besonderen Gestaltungsvorschriften
(1) Die Grabmale und baulichen Anlagen in Abteilungen 

mit besonderen Gestaltungsvorschriften müssen in 
ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die 
Umgebung erhöhten Anforderungen entsprechen. 
Folgende Vorschriften sind bei der Gestaltung und 
Bearbeitung einzuhalten:

a) Es dürfen nur Natursteine, Holz und geschmiedetes 
oder gegossenes Metall verwendet werden. 

b) Schriften, Ornamente und Symbole müssen gut verteilt 
und farblich an das Grabmal angepasst und nicht 
aufdringlich groß sein.

c) Nicht zugelassen sind alle vorstehend nicht aufgeführten 
Materialien, Gestaltungs- und Bearbeitungsarten, 
insbesondere Beton, Glas und Kunststoff

(2) Nicht zugelassen sind Grablaternen über 50 cm Höhe 
und 50 cm Breite einschließlich Sockel.

(3) Auf Grabstätten für Erdbestattung können an besonders 
ausgebauten Stellen höhere Grabmale zugelassen 
werden.

(4) Es darf nicht mehr als ein Drittel der Grabstätte durch 
Stein einschließlich Trittplatten abgedeckt werden.

(5) Soweit es der Friedhofsträger unter Beachtung des 
§ 26 für vertretbar hält, kann er Ausnahmen von den 
Vorschriften der Abs. 1 bis 3 und auch sonstige bauliche 
Anlagen als Ausnahme im Einzelfall zulassen.

(6) Soweit es die Friedhofsverwaltung innerhalb der 
Gesamtgestaltung und unter künstlerischen Anforde-
rungen für vertretbar hält, kann sie Ausnahmen und 
auch sonstige bauliche Anlagen zulassen. Sie kann bei 
Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen in be-
sonderer Lage oder aus Gründen der Standsicherheit 
weitergehende Anforderungen an Material, Entwurf 
und Ausführung stellen.
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hergerichtet werden, stellt die Friedhofsverwaltung 
einen Pflegeaufwand gemäß der Friedhofsgebühren-
satzung für die Zeit bis zur ersten Bestattung in Rechnung

(5) Die Herrichtung und jede wesentliche Änderung 
bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung.

(6) Die für die Pflege der Grabstätten Verantwortlichen 
können die Grabstätten selbst anlegen und pflegen 
oder damit einen zugelassenen Friedhofsgärtner be-
auftragen. 

(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der 
gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten 
obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung.

(8) Das Aufstellen und Aufbewahren unpassender Ge-
genstände z. B. Konservendosen, Flaschen usw. ist ver-
boten. Bei Nichtbeachtung ist die Friedhofsverwaltung 
berechtigt, diese Gegenstände zu entfernen und zu 
entsorgen.

(9) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten oder 
nach Ablauf der Nutzungszeit bei Wahlgrabstätten 
sind alle Anpflanzungen durch den Nutzungs- bzw. 
Verfügungsberechtigten zu entfernen. Geschieht dies 
nicht binnen drei Monaten, so ist die Friedhofsverwal-
tung berechtigt, die Grabstätte abzuräumen.  
Die dafür anfallenden Kosten sind dem Nutzungs- 
bzw. Verfügungsberechtigten gemäß Friedhofs-
gebührensatzung in Rechnung zu stellen.

 Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, die An-
pflanzungen zu verwahren. Die Anpflanzungen gehen 
entschädigungslos in das Eigentum der Friedhofsver-
waltung über. 

(10) In allen Fällen, in denen die Grabstätte im Auftrag 
des Nutzungs- bzw. Verfügungsberechtigten durch 
die Friedhofsverwaltung abgeräumt wird, ist den 
Nutzungs- bzw. Verfügungsberechtigten die für diese 
Leistung in der Friedhofsgebührensatzung vorgesehene 
Gebühr in Rechnung zu stellen. 

(11) In allen Fällen, in denen die Grabstätte vor Ablauf der 
Ruhezeit bei Reihengrabstätten oder vor Ablauf der 
Nutzungszeit bei Wahlgrabstätten abgetreten wird, 
ist zusätzlich der Pflegeaufwand für die Restlaufzeit 
gemäß der Friedhofsgebührensatzung in Rechnung zu 
stellen. 

§ 36
Abteilungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften
In Abteilungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften 
unterliegt die gärtnerische Herrichtung und Unterhaltung 
der Grabstätten keinen zusätzlichen Anforderungen.

§ 37
Abteilungen mit besonderen Gestaltungsvorschriften
(1) Die Friedhofsverwaltung kann für die Gestaltung 

besondere Vorgaben machen.
(2) Unzulässig ist 

a) das Pflanzen von Bäumen oder großwüchsigen 
Sträuchern,

b) das Errichten von Rankgerüsten, Gittern oder 
Pergolen.

(3) Soweit es die Friedhofsverwaltung für vertretbar hält, 
kann sie Ausnahmen im Einzelfall zulassen.

§ 34
Entfernung
(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen 

Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Bei Grab-
malen im Sinne des § 33 Abs. 3 kann die Friedhofsver-
waltung die Zustimmung versagen.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten oder 
nach der Entziehung von Grabstätten und Nutzungs-
rechten sind die Grabmale und sonstige bauliche 
Anlagen zu entfernen. Die Nutzungsberechtigten /  
Verfügungsberechtigten sind erforderlichenfalls 
schriftlich aufzufordern, das Grabmal innerhalb einer 
Frist von drei Monaten nach Ablauf der Nutzungszeit 
zu entfernen und auf mögliche Folgen hinzuweisen. 
Geschieht dies nicht, so ist die Friedhofsverwaltung 
berechtigt, die Grabstätte abzuräumen und dem 
Nutzungsberechtigten / Verfügungsberechtigten dies in 
Rechnung zu stellen. Die Friedhofsverwaltung ist nicht 
verpflichtet, die Grabmale oder sonstige bauliche An-
lagen zu verwahren. Grabmale oder sonstige bauliche 
Anlagen gehen entschädigungslos in das Eigentum 
der Friedhofsverwaltung über. 

(3) Die Kosten für die Entfernung und die Entsorgung der 
Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen sind von 
dem Nutzungsberechtigten bzw. Verfügungsberechti-
gen zu tragen. Erfolgt die Entfernung und Entsorgung 
der Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen sei-
tens der Friedhofsverwaltung, ist dem Nutzungs- bzw. 
Verfügungsberechtigten die für diese Leistung in der 
Friedhofsgebührensatzung vorgesehene Gebühr in 
Rechnung zu stellen.

(4) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne ihre 
Zustimmung aufgestellte Grabmale einen Monat nach 
Benachrichtigung des Verfügungsberechtigten oder 
des Nutzungsberechtigten auf dessen Kosten entfernen 
zu lassen.

VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten

§ 35
Herrichtung und Unterhaltung
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften der 

§§ 23 ff. hergerichtet und dauernd in Stand gehalten 
werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. 

(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des 
Friedhofes, dem besonderen Charakter des Friedhofs-
teiles und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. 
Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt 
werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen 
Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen.

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung der 
Reihengrabstätte ist bei Reihengrabstätten der 
Verfügungsberechtigte und bei Wahlgrabstätten der 
Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die Verpflichtung 
erlischt mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Verfü-
gungs- bzw. Nutzungsrechts. 

(4) Grabstätten müssen innerhalb von sechs Monaten 
nach der Bestattung, hergerichtet werden. Für Wahl-
grabstätten ohne Bestattung, in denen ein Nutzungs-
recht bereits im Voraus erworben wurde, und die nicht 
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(2) Sofern keine gesundheitsbehördlichen oder sonstigen 
Bedenken bestehen, können die Angehörigen die 
Verstorbenen sehen. Die Öffnung und Schließung der 
Särge erfolgt ausnahmslos durch die Bestatter. Die 
Särge sind rechtzeitig, spätestens eine halbe Stunde 
vor Beginn der Trauerfeier oder Bestattung endgültig 
zu schließen. Die Öffnung des Sarges bei der Trauer-
feier oder der Beisetzung bedarf der Genehmigung 
der örtlichen Ordnungsbehörde und der Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung.

(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren 
Krankheiten Verstorbenen sollen in einer besonderen 
Leichenzelle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen 
Räumen und die Besichtigung der Leichen bedürfen 
zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes.

§ 40
Trauerfeier
(1) Die Trauerfeiern können in der Trauerhalle oder an-

deren dafür vorgesehenen Räumlichkeiten, am Grab 
oder an einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle 
abgehalten werden. Diese Leistungen werden gemäß 
der Friedhofsgebührensatzung in Rechnung gestellt.
Eine Trauerfeier in der Trauerhalle soll nicht länger als 
eine halbe Stunde dauern. Ausnahmen bedürfen der 
vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die 
Mehrkosten für die verlängerte Nutzung der Räum-
lichkeiten werden nach entstandenem Aufwand in 
Rechnung gestellt.

 Der Termin muss mit der Friedhofsverwaltung recht-
zeitig abgestimmt werden. 

(2) Die Friedhofsverwaltung stellt die Grunddekoration in 
der Trauerhalle oder den anderen dafür vorgesehenen 
Räumlichkeiten. Zusätzliche Dekorationen sind mit der 
Friedhofsverwaltung abzustimmen.

(3) Die Benutzung der Trauerhalle oder die anderen dafür 
vorgesehenen Räumlichkeiten, kann untersagt werden, 
wenn der Verstorbene an einer meldepflichtigen 
übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken 
wegen des Zustandes der Leiche bestehen. Im Zweifel 
kann die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses 
verlangt werden.

(4) Trauerfeiern und damit verbundene Musik- und  
Gesangsdarbietungen müssen der Würde des Fried-
hofes entsprechen. Jede Musik und jede Gesangs-
darbietung auf den Friedhöfen bedarf der vorherigen 
Anmeldung bei der Friedhofsverwaltung. Die Auswahl 
der Musiker und der Darbietung muss gewährleisten, 
dass ein würdiger Rahmen gewahrt bleibt.

(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer  
Bestattung zusammenhängende Veranstaltungen be-
dürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie 
sind spätestens 4 Tage vorher anzumelden. Unberührt 
von der Einschränkung bleiben Totengedenkfeiern von 
Vertretern ausländischer Staaten an Gedenkstätten 
und Gräbern ihrer Staatsangehörigen, die als Opfer 
der beiden Weltkriege oder der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft umgekommen sind. 

(6) Für den Fall, dass zu Totengedenkfeiern die Trauerhalle 
genutzt werden soll, ist der Termin zwei Wochen 
vorher schriftlich bei der Friedhofsverwaltung zu 

§ 38
Vernachlässigung der Grabpflege und Entziehung
(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerich-

tet oder gepflegt, wird der Nutzungsberechtigte bzw. 
Verfügungsberechtigte durch ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwal-
tung in Verbindung zu setzen.

 Zusätzlich erhält der Nutzungsberechtigte eine schriftliche 
Aufforderung zur Herrichtung der Grabstätte innerhalb 
von vier Wochen.

 Bleibt diese Aufforderung unbeachtet, wird der  
Nutzungsberechtigte / Verfügungsberechtigte erneut in 
einem zweiten Anschreiben auf die Verpflichtung zur 
Herrichtung der Grabstätte innerhalb von vier Wochen 
und auf ein Entziehungsverfahren hingewiesen. 

 Kommt der Nutzungsberechtigte bzw. Verfügungsbe-
rechtigte seiner Verpflichtung wiederum nicht nach, 
wird die Friedhofsverwaltung das Entziehungsverfahren 
einleiten

 Nach Ablauf der Klagefrist räumt die Friedhofsverwal-
tung die Grabstätte ab. Die Kosten werden dem Nut-
zungs- bzw. Verfügungsberechtigten gemäß der in der 
Friedhofsgebührensatzung vorgesehenen Gebühren in 
Rechnung gestellt. Die Friedhofsverwaltung ist nicht 
zur Aufbewahrung des Abgeräumten verpflichtet. 
Grabmale, sonstige bauliche Anlagen und Anpflan-
zungen gehen entschädigungslos in das Eigentum 
der Friedhofsverwaltung über. Danach erlöschen alle 
Rechte des Nutzungs- bzw. Verfügungsberechtigten.

(2) Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne 
besonderen Aufwand zu ermitteln, wird durch eine 
öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung 
zur Herrichtung und Pflege der Grabstätte innerhalb 
von sechs Wochen und auf mögliche Folgen hinge-
wiesen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis zwei 
Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung 
ohne weitere Mitteilung die Grabstätte abräumen und 
einebnen. Damit erlöschen sämtliche Rechte an der 
Grabstätte. Die Friedhofsverwaltung ist nicht zur Auf-
bewahrung des Abgeräumten verpflichtet. Grabmale, 
sonstige bauliche Anlagen und Anpflanzungen gehen 
entschädigungslos in das Eigentum der Friedhofsver-
waltung über. 

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck (§ 6 Abs. 1) gilt 
Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Bleibt die Aufforderung 
oder der Hinweis einen Monat unbeachtet oder ist 
der Nutzungsberechtigte bzw. Verfügungsberechtigte 
nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand 
zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den ord-
nungswidrigen Grabschmuck entfernen. Sie ist nicht 
zur Aufbewahrung verpflichtet.

VIII. Leichenzellen und Trauerfeiern

§ 39
Benutzung der Leichenzellen
(1) Die Leichenzellen dienen der Aufnahme der Leichen 

a) bis zur Trauerfeier, 
b) bis zur Bestattung, 
c) bis zur Überführung. Sie dürfen nur mit Erlaubnis 

der Friedhofsverwaltung betreten werden.
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§ 44
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig gemäß § 7 Abs. 2 der Gemeindeord-

nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
a) sich als Besucher entgegen § 5 Abs. 1 nicht der 

Würde des Friedhofes entsprechend verhält oder 
Anordnungen des Friedhofspersonals nicht be-
folgt,

b) die Verhaltensregeln des § 5 Abs. 3 missachtet,
c) entgegen § 5 Abs. 5 Totengedenkfeiern ohne 

vorherige Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
durchführt,

d) als Gewerbetreibender entgegen § 7 ohne vorherige 
Zulassung tätig wird, außerhalb der festgesetzten 
Zeiten Arbeiten durchführt oder Werkzeuge oder 
Materialien unzulässig lagert,

e) eine Bestattung entgegen § 8 Abs. 1 der Friedhofs-
verwaltung nicht angemeldet hat,

f) entgegen § 27 Abs. (1), § 34 Abs. (1) ohne 
vorherige Zustimmung Grabmale oder bauliche 
Anlagen errichtet, verändert oder entfernt oder 
den genehmigten Antrag nicht vorlegt,

g) Grabmale entgegen § 29 Abs. (1) nicht fachge-
recht befestigt und fundamentiert oder entgegen 
§ 33 Abs. (1) nicht in verkehrssicherem Zustand 
erhält,

h) ohne Genehmigung auf dem Friedhof Wege mit 
Fahrzeugen aller Art (Rollstühle und Kinderwagen 
ausgenommen) befährt (§ 5 Absatz 3 a)

i) ohne Genehmigung Drucksachen verteilt, Waren 
aller Art feilbietet sowie gewerbliche Dienste 
anbietet (§ 5 Absatz 3 e)

j) Anpflanzungen und Grabstätten betritt, Einfrie-
dungen, Hecken und Pflanzungen übersteigt,  
Blumen und Pflanzen abpflückt sowie den 
Friedhof mit seinen Einrichtungen und Anlagen 
verunreinigt (§ 5 Abs. 3 f)

k) Tiere aller Art außer angeleinten Hunden mit-
bringt (§ 5 Abs. 3 i),

l) ohne Genehmigung gewerbsmäßig fotografiert 
(§ 5 Abs. 3 d),

m) ohne Genehmigung die Trauerhalle sowie die 
Nebenräume betritt (§ 5 Abs. 3 l),

n) ohne Genehmigung Ton- und Klanggeräte auf 
dem Friedhof benutzt (§ 5 Abs. 3 m),

o) in der Nähe von Bestattungen raucht (§ 5 Abs. 3 o),
p) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe von 

Bestattungen Arbeiten ausführt (§ 5 Abs. 3 c),
q) auf dem Friedhof lärmt oder spielt (§ 5 Abs. 3 h),
r) Geräte an oder in den Wasserentnahmestellen 

reinigt (§ 5 Abs. 3 p),
s) Kränze, Trauergebinde und Trauergestecke mit 

Kunststoff, künstlichen Pflanzen oder Zierbeigaben 
aus nicht kompostierbarem Material verwendet 
und Gewächse ohne vorherige Entfernung der 
Pflanzenanzuchttöpfe aus Kunststoff auspflanzt 
(§ 6 Abs. 1), sofern nicht von der Ausnahmerege-
lung des § 6 Abs. 1 Gebrauch gemacht wurde,

beantragen. Die Nutzung der Trauerhalle am Volks-
trauertag, an Allerheiligen und am Totensonntag ist 
für die Kirchen bzw. Vereine und Verbände, die sich 
traditionell dieser Form des Totengedenkens anneh-
men, kostenfrei. 

§ 40a
Benutzung des Waschraumes
Sofern keine gesundheitsbehördlichen oder sonstigen 
Bedenken bestehen, steht zur Waschung von Leichen auf 
dem Parkfriedhof Wuppertaler Straße ein Waschraum zur 
Verfügung. Dieser kann stundenweise, gegen Zahlung der 
dafür in der Friedhofsgebührensatzung ausgewiesenen 
Gebühr, angemietet werden.

IX. Schlussvorschriften

§ 41
Alte Rechte
(1) Bei Grabstätten, über welche die Friedhofsverwaltung 

bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt hat, 
richten sich die Nutzungszeit, die Verfügungsfrist, die 
Ruhefrist und die Gestaltung nach den bisherigen 
Vorschriften. Für Urnen ist die zum Zeitpunkt der 
Bestattung geltende Ruhefrist maßgeblich.

(2) Im Übrigen gelten die Vorschriften dieser Satzung 
für bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen-
de Rechte, soweit diese keine Verschlechterung der 
Rechtsstellung der betroffenen Rechtsinhaber bedingen.

(3) Bei Verlängerung oder Wiedererwerb eines nach In-
krafttreten dieser Satzung ablaufenden Nutzungsrech-
tes oder Verfügungsrechtes gelten die Bestimmungen 
dieser Satzung.

§ 42
Haftung
(1) Die Friedhofsverwaltung haftet nicht für Schäden, die 

durch nicht satzungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, 
ihrer Anlagen oder ihrer Einrichtungen durch dritte 
Personen, durch Tiere oder durch höhere Gewalt ent-
stehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und 
Überwachungspflichten.

(2) Die Friedhofsverwaltung haftet nur bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit ihres Personals. Von dieser Haftungs-
beschränkung ausgenommen sind alle Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit. Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben 
unberührt.

§ 43
Gebühren
Für die Benutzung der von der Stadt Solingen verwalteten 
Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sowie für die Inan-
spruchnahme von Leistungen sind die Gebühren nach der 
jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung und dem 
hierzu gehörenden Tarif zu entrichten.
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§ 1
Gebührenpflicht
(1) Für die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Solingen 

und ihrer Bestattungseinrichtungen werden Gebühren 
erhoben. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach 
dem anliegenden Gebührentarif, der Bestandteil der 
Satzung ist. Die Gebührenpflicht entsteht mit Beendigung 
der beantragten Leistung durch den Friedhofsträger.

(2) Bei Zurücknahme eines Antrages auf Benutzung 
von Friedhofseinrichtungen werden Gebühren für 
Leistungen, die bereits in Anspruch genommen sind, 
in voller Höhe erhoben. Soweit mit Vorbereitungen 
zur Ausführung anderer Leistungen erst begonnen 
worden ist, wird dafür eine Gebühr entsprechend der 
erbrachten Leistung bis zur vollen Gebühr erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner
(1) Zur Zahlung der Gebühren ist verpflichtet,

a) wer durch eine gegenüber der Stadt Solingen 
abgegebene schriftliche Erklärung die Benutzung 
der Friedhöfe und / oder der Friedhofseinrichtungen 
oder Leistungen des Friedhofsträgers beantragt hat,

b) die bestattungspflichtigen Angehörigen im Sinne 
des Bestattungsgesetzes NRW vom 17. Juni 2003 
(GVBl. NRW S. 313), Stand 01.10.2014, nämlich
ba) der Ehegatte
bb) die Lebenspartner/in
bc) volljährige Kinder
bd) Eltern
be) volljährige Geschwister
bf) Großeltern
bg) volljährige Enkelkinder 

(2) Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Festsetzung und Fälligkeit der Gebühr
Die Friedhofsgebühren werden durch Gebührenbescheid fest-
gesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe fällig.

§ 4
Gebührenbefreiung
Bestattungen auf den Ehrenfriedhöfen an der Schwanen-
straße und an der Wuppertaler Straße sind von Friedhofs-
gebühren befreit.

§ 5
Inkrafttreten
Die Friedhofsgebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt 
Solingen tritt am 01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Friedhofsgebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Solingen 
vom 01.01.2018 außer Kraft.

t) andere als biologisch abbaubare und naturver-
trägliche Pflanzenbehandlungsmittel anwendet 
(§ 6 Abs. 3),

u) Torf- und Torfsubstrate zur Abdeckung der Gräber 
verwendet (§ 6 Abs. 4).

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 
10,00 € bis zu 1.500,00 € geahndet werden.

§ 45
Datenschutz
Die Daten der Verstorbenen, der Nutzungsberechtigten 
und sonstiger Personen, die im Zusammenhang mit Ange-
legenheiten dieser Satzung stehen, werden elektronisch 
gespeichert. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des 
Datenschutzes.

§ 46
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig 
treten die Friedhofssatzung vom 01.01.2014 und alle übrigen 
entgegenstehenden ortsrechtlichen Vorschriften außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die Satzung über die städtischen Friedhöfe in Solingen wird 
hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 1 GO NRW 
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 13. Dezember 2018

Kurzbach
Oberbürgermeister

B E K A N N T M A C H U N G

Friedhofsgebührensatzung für die Friedhöfe der 
Stadt Solingen vom 13.12.2018

Aufgrund der §§ 7 und 41 Absatz 1 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), 
und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Okto-
ber 1969 (GV NRW S. 712), jeweils in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Rat der Stadt Solingen in der Sitzung am 
06.12.2018 folgende Satzung beschlossen:
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Gebührenpflichtige Handlung / Leistung 

1 Verfügungsrechte Gebühr 
in € neu

1.1 Reihengrabstätten

1.1.1 Sargreihengrabstätte für Personen bis zu 
5 Jahren 316,00

1.1.2 Sargreihengrabstätte für Personen über 
5 Jahre 
- Wuppertaler Straße – 30 Jahre Ruherecht 913,00

1.1.3 Sargreihengrabstätte für Personen über 
5 Jahre
- Hermann-Löns-Weg – 20 Jahre Ruherecht 608,00

1.1.4 Urnenreihengrabstätte – 20 Jahre Ruherecht 199,00

1.1.4 Urnenreihengrabstätte – 20 Jahre Ruherecht 199,00

1.2 Rasengrabstätten

1.2.1 Sargrasenreihengrabstätte für Personen 
über 5 Jahren
- Wuppertaler Straße – 30 Jahre Ruherecht 
und deren 30-jährige Grabpflege 1.453,00

1.2.2 Sargrasenreihengrabstätte für Personen 
über 5 Jahren
- Hermann-Löns-Weg – 20 Jahre Ruhe-
recht und deren 20-jähriger Grabpflege 969,00

1.2.3 Urnenrasenreihengrabstätte 
und deren 20-jähriger Grabpflege 506,00

1.2.4 Ascheverstreuung im Streufeld incl. 
10-jährige Pflege 
- nur Parkfriedhof Wuppertaler Straße 989,00

1.2.5 Reihenbaum im Begräbniswald incl. 
20-jähriger Pflege
- nur Waldfriedhof Hermann-Löns-Weg 492,00

1.2.6 Grabfeld für Tot- und Fehlgeburten  
(10 Jahre)
- nur Parkfriedhof Wuppertaler Straße 212,00

1.3 Gemeinschaftsgrabstätten

1.3.1 Gemeinschaftsgrabstätte (16 Urnen) incl. 
Bestattung 3.454,00

1.3.2 Reihengrab in der Baumgemeinschafts-
grabstätte (nur Parkfriedhof) 558,00

2 Nutzungsrechte für Wahlgrabstätten 
(30 Jahre)

Gebühr 
in € neu

2.1 Sargsonderwahlgrabstätte an Hauptwegen 
oder an Nebenwegen in Einzellage 2.086,00

2.1 a Verlängerung Sargsonderwahlgrabstätte 
an Hauptwegen oder an Nebenwegen in 
Einzellage (pro Stelle, pro Jahr) 69,50

2.2 Sargwahlgrabstätte normal, je Stelle 1.067,00

2.2 a Verlängerung Sargwahlgrabstätte normal 
(pro Stelle, pro Jahr) 35,60

2.3 Pflegefreie Sargwahlgrabstätte incl. 
Einfassung 1.716,00

2.3. a Verlängerung pflegefreie Sargwahlgrab-
stätte (pro Stelle, pro Jahr) 57,20

2.4 Pflegearme Sargwahlgrabstätte incl. 
Einfassung 1.484,00

2.4. a Verlängerung pflegearme Sargwahlgrab-
stätte (pro Stelle, pro Jahr) 49,50

2.5 Kindersargwahlgrabstätte für Personen 
unter 5 Jahren 541,00

2.5.a Verlängerung Kindersargwahlgrabstätte 
(pro Stelle, pro Jahr) 18,00

2.6 Urnenwahlgrabstätte 330,00

2.6.a Verlängerung Urnenwahlgrabstätte  
(pro Stelle, pro Jahr) 11,00

2.7 Pflegefreie Doppelurnenwahlgrabstätte 850,00

2.7.a Verlängerung pflegefreie Doppelurnen-
wahlgrabstätte (pro 2 Stellen, pro Jahr) 28,40

2.8 Wahlbaum incl. 30-jährige Pflege (pro 
Stelle) 
- nur Waldfriedhof Hermann-Löns-Weg 858,00

2.8.a Verlängerung Wahlbaum (pro Jahr, pro 
Stelle) 28,60

2.8.b Baumgemeinschaftsgrabstätte mit 2 oder 
4 Stellen, als Wahlgrabstätte, pro 2 Stellen 
- nur Parkfriedhof Wuppertaler Straße 1.952,00

2.8.c Verlängerung Baumgemeinschafts-
grabstätte je Stelle 32,50

2.9 Kolumbarienkammer für 2 Urnen incl. 
30jährige Pflege 2.505,00

2.9.b Verlängerung Kolumbarienkammer  
(pro Jahr, pro Stelle) 83,50

2.9.c Wahlbaum mit Kammer incl. 30-jähriger 
Pflege (für 2 Urnen) 2.458,00

2.9.d Verlängerung Wahlbaum mit Kammer  
(für 2 Urnen) 81,90

2.10 Zusatzbeisetzung in Sarggrabstätte, je 
Bestattung 94,00

2.11 Sargwahlgrabstätte im Sonderwahl-
grabfeld zur Tieraschenbeisetzung 1.530,00

2.11 a Verlängerung Sargwahlgrabstätte im Son-
derwahlgrabfeld zur Tieraschenbeisetzung 51,00

3 Leistungsgebühren Gebühr 
in € neu

3.1 Benutzung von Friedhofseinrichtungen

3.1.1 Nutzung der Trauerhalle incl. Dekoration 
sowie zur Zurverfügungstellung der Orgel 
bzw. Musikanlage 300,00

3.1.2 Verlängerung der Trauerhallennutzung 
für ½ Stunde 120,00

3.1.3 Verlängerung der Trauerhallennutzung 
für 1 Stunde 240,00

3.1.4 Trauerhallenvorraum 80,00

3.1.5 Trauerraum incl. Dekoration und Musik-
anlage 120,00

3.1.6 Abschiedsraum / Zellendekoration 60,00

3.1.7 Tiefkühlzellenbenutzung bis zu 3 Tagen 39,00

3.1.8 Tiefkühlzellenbenutzung, jeder weitere 
Tag 13,00

3.1.9 Benutzung der Leichenzelle ohne  
Bestattung bis zu 3 Tagen 19,80

3.1.10 Benutzung der Leichenzelle ohne  
Bestattung, jeder weitere Tag 6,60

3.1.11 Waschraum je Stunde 102,00

3.2 Bestattungsleistungen (incl. Grabaushub, 
Grabausschmückung, Verfüllung, Ab-
räumen der Kränze, Ersthügelung und 
Benutzung der Leichenzelle bis zu 3 Tage)

3.2.1 Normalgrabstätte für Personen bis zu 5 
Jahren 480,00

3.2.2 Normalgrabstätte für Personen über 5 
Jahre 819,00

18



4.5 Abräumen von Anpflanzungen zur  
Vorbereitung von Urnenbestattungen 29,00

4.6 Bestattung außerhalb der Dienstzeit 
(freitags ab 13:00 Uhr und samstags)
(Aufschlag auf Räumlichkeiten und 
Grabarbeiten)

25%  
Aufschlag

4.7 Aufschlag für Särge mit Übergröße 656,00

4.8 Beseitigung und Entsorgung von Grab-
mälern, bauliche Anlagen, Einfassungen 
und Anpflanzungen

4.8.1 Einfassung 29,00

4.8.2 Stehender Stein 56,00

4.8.3 Liegender Stein 29,00

Abräumen der Grabstätte incl. Auffüllen 
und Einsäen

4.8.4 Sarggrabstätte / pro Stelle 150,00

4.8.5 Urnengrabstätte / Kindergrabstätte / pro 
Stelle 37,00

4.8.6 Räumen einer Kolumbariengrabstätte 59,00

4.8.7 Sarggrabstätte auffüllen und einsäen /  
pro Stelle 29,00

4.9 Kosten für die Verlegung von Liege-, 
Verschlussplatten oder Stelen durch die 
Friedhofsverwaltung

4.9.1 Liegeplatte verlegen, kleine Platte 29,00

4.9.2 Liegeplatte verlegen, große Platte 44,00

4.9.3 Stein im Begräbniswald einsetzen, 
Stolperstein 29,00

4.9.4 Stein im Begräbniswald einsetzen, Stele 44,00

4.9.5 Verschlussplatte wechseln, Kolumbarium 29,00

4.9.6 Gedenkplakette anonym 40,00

5 Verwaltungsgebühren Gebühr 
in € neu

5.1 Bearbeitung von Anträgen 

5.1.1 Genehmigung für das Aufstellen eines 
stehenden Grabmals 45,00

5.1.2 Genehmigung für das Aufstellen eines 
liegenden Grabmals 30,00

5.1.3 Genehmigung von Einfassungen 30,00

5.1.4 Genehmigung für das Aufstellen einer 
Bank auf Grabstätten 15,00

5.1.5 Genehmigung zum Befahren der 
Friedhofswege mit Fahrzeugen durch 
Besucher

15,00

5.1.6 Genehmigung von Umbettungen, 
Ausgrabungen im Auftrag der Friedhofs-
verwaltung 60,00

5.1.7 Ausstellen von Bescheinigungen und 
Ersatzurkunden 15,00

5.1.8 Zulassung von Gewerbetreibenden ein-
schließlich Fahrerlaubnis – alle 2 Jahre – 30,00

5.2 Aufbewahrung einer Urne über die Zeit 
von einem Monat hinaus, für jeden ange-
fangenen Monat 15,00

5.3 Versendung einer Urne 34,00

3.2.3 Urnengrabstätte 424,00

3.2.4 Bestattungskosten Kolumbarien / Kaver-
nen (incl. Urnenfach öffnen, Urnenfach 
schließen, Vor- und Nacharbeiten des 
Blumenschmuckes sowie anschließende 
Entsorgung) 141,00

3.2.5 Gestellung von Trägern 30,00

3.2.6 Aschenbestattung 30,00

3.2.7 Einbringung einer Grabbeigabe  
(Tierbestattung) 141,00

3.3 Weitere Leistungen

3.3.1 Standfestigkeitskontrolle für stehende 
Grabmalepro Jahr des Verfügungs- oder 
Nutzungsrechtes.
Die Kontrollgebühr ist im Voraus bei der 
Genehmigung des Grabmales zu zahlen. 
Wird das Nutzungsrecht an der Wahl-
grabstätte erneuert oder überschreitet 
bei einer Belegung die Ruhezeit, so ist die 
Kontrollgebühr für die Dauer des neuen 
bzw. für den Verlängerungszeitraum 
des Nutzungsrechtes im Voraus mit der 
Erneuerungs- bzw. Verlängerungsgebühr 
zu entrichten. 2,25

3.3.2 Standsicherheit bei stehenden Grabsteinen, 
bei 30 Jahren Nutzungszeit 67,50

3.3.3 Standsicherheit bei stehenden Grabsteinen, 
bei 20 Jahren Nutzungszeit 45,00

3.4 Umbettungen (innerhalb der Stadtfriedhöfe)

3.4.1 Umbettungen von Personen bis zu 5 
Jahren mit Sarg 1.300,00

3.4.2 Umbettungen von Personen über 5 Jahre 
mit Sarg 2.430,00

3.4.3 Umbettungen von Urnen 763,00

3.5 Ausgrabungen (ohne Wiederbeisetzung)

3.5.1 Ausgrabungen von Personen  
bis zu 5 Jahren mit Sarg 819,00

3.5.2 Ausgrabungen von Personen  
über 5 Jahre mit Sarg 1.611,00

3.5.3 Ausgrabungen von Urnen 339,00

3.5.4 Ausgrabungen auf behördliche Anordnung Entspre-
chend des 
jeweiligen 

Tarifes

3.5.5 Ausbettung einer Urne im Kolumbarium 198,00

3.6 Wiederbeisetzung (von anderen Friedhöfen)

3.6.1 Wiederbeisetzung von Personen bis zu 5 
Jahren mit Sarg 480,00

3.6.2 Wiederbeisetzung von Personen über 5 
Jahre mit Sarg 819,00

3.6.3 Wiederbeisetzung von Urnen 424,00

4 Sonderleistungen Gebühr 
in € neu

4.1 Für beantragte Leistungen, die im Tarif 
nicht besonders aufgeführt sind, werden 
die tatsächlichen Kosten erhoben

4.2 Pflegeaufwand für vorzeitige Rückgabe 
einer Sarggrabstätte, je Stelle, je Jahr 10,10

4.3 Pflegeaufwand für vorzeitige Rückgabe 
einer Urnengrabstätte, je Stelle, je Jahr 6,10

4.4 Abräumen von Anpflanzungen zur  
Vorbereitung von Sargbestattungen 44,00
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Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Friedhofsgebührensatzung für die Friedhöfe 
der Stadt Solingen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Absatz 6 GO 
NRW eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt ge-
macht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 13.12.2018

Kurzbach
Oberbürgermeister
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Öffentliche
Ausschreibung Für die Ausschreibung: Grünpflegevergabe Los III 2019 wird nach VOL/A §17 folgende Bekanntmachung veröffentlicht:

a) Test, Name, Anschrift, Telefon−, Telegrafen−, Fernschreib− und Fernkopiernummer des Auftraggebers (Vergabestelle):
Klingenstadt Solingen · Konzernbeschaffung und
Medienservice · Vergabestelle · Bonner Straße 100 · 42697
Solingen · Germany

b) Art der Vergabe:
Offenes Verfahren (EU) [VgV]

c) Art und Umfang der Leistung sowie den Ort der Leistung (z. B. Empfangs− oder Montagestelle):
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen
ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden.
Hier müssen die Angebote elektronisch abgegeben werden.

d) etwaige Vorbehalte wegen der Teilung in Lose, Umfang der Lose und mögliche Vergabe der Lose an verschiedene Bieter:
Grünpflegevergabe Los III 2019
Ausgeschrieben wird die Grünpflege in Los III (Ohligs/
Aufderhöhe/ Merscheid). In dem Los sind circa 74.000 m²
Rasen zu mähen, ca. 12.000 verschiedene Bodendecker
(offen und geschlossen), sowie Gehölze (ca. 2100 m²) zu
pflegen oder diverse Rückschnitte an geschlossenen
Bodendeckern (ca. 10.000 m²), sowie Hecken (ca. 1.500 m).
Auch Landschaftsrasen (ca. 7.000 m²) soll zweinmal im Jahr
gemäht werden.

Ort der Leistungserbringung:
42697 Solingen

e) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist:
keine Lose

f) Bezeichnung (Anschrift) der Stelle, die die Verdingungsunterlagen und das Anschreiben abgibt, sowie des Tages, bis zu dem sie bei ihr spätestens
angefordert werden können:
Nebenangebote sind nicht zugelassen

g) Bezeichnung der Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen und das Anschreiben eingesehen werden können:
Von: 01.04.2019 Bis: 30.11.2019
Der Auftrag wird für eine Pflegesaison (Anfang April 2019 −
Ende November 2019) vergeben. Verlängerungsoption um
eine weitere Pflegesaison (Anfang April 2020 − Ende
November 2020).

h) Höhe etwaiger Vervielfältigungskosten und die Zahlungsweise:
Klingenstadt Solingen
Konzernbeschaffung und Medienservice
Vergabestelle
Bonner Straße 100
42697 Solingen
Germany

Tel.:+49 2122906779 Fax:+49 2122906695

Sie haben lediglich die Möglichkeit der elektronischen
Angebotsabgabe. Weitere Informationen und diese
Bekanntmachung finden Sie unter:
https://www.deutsche−ever gabe.de/

i) Ablauf der Angebotsfrist inklusiv Uhrzeit:
Teilnahme− oder Angebotsfrist: 15.01.2019 10:00:00
Bindefrist: 15.03.2019

K) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
 Gem. VOL/B

L) Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Verweisung auf die Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
Mindestens 3 vergleichbare Referenzen, nicht älter als 3 Jahre.
Umsätze der letzten 3 Jahre.
Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter.
Eigenerklärung nach § 123 GWB.
Erklärung gemäß § 19 MiloG.
Eigenerklärung Insolvenz.
Es wird auf die Bekanntmachung Amtsblatt EU verwiesen.
Rechtsform für Bietergemeinschaften: Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Verteter.

m) Die mit dem Angebot vorzulegenden Unterlagen, die ggf. vom Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers verlangt werden:
Die Unterlagen stehen über das Vergabeportal Deutsche eVergabe kostenlos zur Verfügung:https://www.deu tsche−evergabe.de/

n) Zuschlags− und Bindefrist
Niedrigster Preis

o) Den besonderen Hinweis, dass der Bewerber mit der Abgabe seines Angebots auch den Bestimmungen über nicht berücksichtigte Angebote (§27)
unterliegt.
{Project.Publication_VOL_ O}
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Für die Ausschreibung "Neustart 2019", Vergabenummer V19/59/018 wird nach VOL/A §12 Absatz 2 folgende Bekanntmachung veröffentlicht:

A) Name und Anschrift der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden Stelle sowie der Stelle, bei der die 
Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind:
Klingenstadt Solingen · Konzernbeschaffung und Medienservice · Vergabestelle · Bonner Straße 100 · 42697 Solingen · Germany

B) Art der Vergabe:
Öffentliche Ausschreibung [UVgO]

C) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden.
Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf nur elektronisch erfolgen.

D) Art und Umfang der Leistung sowie der Ort der Leistung
Neustart 2019
Leistungsgegenstand ist eine Maßnahme gem. § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 45 Abs. 1 Satz1 Nr. 1, 2 und 3 SGB III, die im Sinne einer individuell
zugeschnittenen arbeitsmarktlichen Beratung, berufliche Orientierung sowie Begleitung und Vermittlung für Neukunden/innen des Kommunalen
Jobcenters Solingen anbietet. Durch eine berufliche und persönliche Standortbestimmung, eine vertiefte Beratung und ein individuelles
Bewerbungscoaching sollen die Kundinnen und Kunden auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt unterstützt werden. Das Ziel der Maßnahme ist, den
persönlichen und beruflichen Unterstützungsbedarf der zugewiesenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu identifizieren, entsprechende
Unterstützungsangebote zu initiieren, die Bewerbungskompetenz durch Unterstützung bei der Erstellung von individuellen
Bewerbungsunterlagen und ein individuelles Bewerbungscoaching zu erhöhen sowie die Zielgruppe nachhaltig in den Ausbildungs− und
Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Maßnahme ist auf 12 Monate angelegt. Es ist ein Einstieg in zwei Gruppen von jeweils 15
Teilnehmerinnen/Teilnehme rn im Abstand von 14 Tagen pro Monat vorgesehen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden jeweils zu zwei
Einstiegsterminen für einen Monat der Maßnahme zugewiesen, so dass höchstens 30 Teilnehmerinnen/Teilnehme r gleichzeitig die Maßnahme
besuchen.

Ort der Leistungserbringung:
42651 Solingen

E) gegebenenfalls die Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose:
keine Lose

F) gegebenenfalls die Zulassung von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind zugelassen

G) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist:
Von: 01.04.2019 Bis: 31.03.2020
Verlängerungsoption für den Zeitraum 01.04.2020 bis 31.03.2021.

H) die Bezeichnung und die Anschrift der Stelle, die die Vergabeunterlagen abgibt oder bei der sie eingesehen werden können:
Stadt Solingen
Konzernbeschaffung und Medienservice
Vergabestelle
Bonner Straße 100
42697 Solingen

Tel.:+49 2122906779 Fax:+49 2122906695

Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden.
Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf nur elektronisch erfolgen.

I) die Teilnahme− oder Angebots− und Bindefrist:
Teilnahme− oder Angebotsfrist: 09.01.2019 10:00:00
Bindefrist: 08.02.2019

J) die Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen:

K) die wesentlichen Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind:
Gem. VOL/B

L) Die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des
Bewerbers oder Bieters verlangen:
Zertifizierung gemäß AZAV (Akkreditierungs− und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) oder AZWV (Annerkennungs− und
Zulassungsverordnung Weiterbildung).

Rechtsform für Bietergemeinschaften: Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Verteter.

M) sofern verlangt, die Höhe der Kosten für Vervielfältigung der Vergabeunterlagen bei Öffentlichen Ausschreibungen:

N) die Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden:
Preis−/Leistungsverhältni s:
30% / 70%

Aufschlüsselung der Leistungskriterien:

1 Ziele/Grundverständnis der eigenen Arbeit 15%
2 Auseinandersetzung mit der Zielgruppe 15%
3 Strategie/ Maßnahmedurchführung 60%
4 Erfahrung 10%
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Für die Ausschreibung "Vermittlungszentrum 50+ 2019", Vergabenummer V19/59/015 wird nach VOL/A §12 Absatz 2 folgende
Bekanntmachung veröffentlicht:

?A) Name und Anschrift der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden Stelle sowie der Stelle, bei der die
Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind:
Klingenstadt Solingen · Konzernbeschaffung und Medienservice · Vergabestelle · Bonner Straße 100 · 42697 Solingen · Germany

B) Art der Vergabe:
Öffentliche Ausschreibung [UVgO]

C) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden.
Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf nur elektronisch erfolgen.

D) Art und Umfang der Leistung sowie der Ort der Leistung
Vermittlungszentrum 50+ 2019
Gegenstand der Maßnahme ist die Konzeption und Durchführung einer Maßnahme gem. § 16 Abs.1 SGB II i.V.m. § 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 3
und 5 SGB III zur Unterstützung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter über 50 Jahren durch Einzelcoaching, Gruppenveranstaltungen,
allgemeine Qualifizierungsangebote in Workshop−Charakter, Praktika sowie beschäftigungsbegleitende Nachbetreuung.Das Ziel der
Maßnahme ist, den persönlichen, gesundheitlichen und beruflichen Unterstützungsbedarf der zugewiesenen Kundinnen und Kunden zu
identifizieren, entsprechende Unterstützungsangebote zu initiieren, die Bewerbungskompetenz durch Unterstützung bei der Erstellung von
individuellen Bewerbungsunterlagen und ein individuelles Bewerbungscoaching zu erhöhen, die Qualifikation zu verbessern, die Aufnahme
einer sozialversicherungspflich tigen Beschäftigung zu ermöglichen und anschließend diese Beschäftigung zu stabilisieren. Die Maßnahme ist
auf 12 Monate angelegt. Für die ausgeschriebene Leistung sind insgesamt 15 Teilnehmendenplätze mit einem laufenden Einstieg vorgesehen.
Die Zuweisungszeit beträgt in der Regel vier Monate. Die Nachbetreuungszeit beträgt drei Monate. Freie Plätze können jederzeit nachbesetzt
werden. Die Präsenszeit im Vermittlungszentrum beträgt für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 30 Stunden pro Woche (in der Regel sechs
Stunden pro Tag). Der voraussichtliche Maßnahmebeginn ist der 01.04.2019.

Ort der Leistungserbringung:
42651 Solingen

E) gegebenenfalls die Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose:
keine Lose

F) gegebenenfalls die Zulassung von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind zugelassen

G) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist:
Von: 01.04.2019 Bis: 31.03.2020
Verlängerungsoption für den Zeitraum 01.04.2020 bis 31.03.2021.

H) die Bezeichnung und die Anschrift der Stelle, die die Vergabeunterlagen abgibt oder bei der sie eingesehen werden können:
Stadt Solingen
Konzernbeschaffung und Medienservice
Vergabestelle
Bonner Straße 100
42697 Solingen

Tel.:+49 2122906779 Fax:+49 2122906695

Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden.
Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf nur elektronisch erfolgen.

I) die Teilnahme− oder Angebots− und Bindefrist:
Teilnahme− oder Angebotsfrist: 09.01.2019 10:00:00
Bindefrist: 08.02.2019

J) die Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen:

K) die wesentlichen Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind:
Gem. VOL/B

L) Die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des
Bewerbers oder Bieters verlangen:
Zertifizierung gemäß AZAV (Akkreditierungs− und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) oder AZWV (Annerkennungs− und
Zulassungsverordnung Weiterbildung)

Rechtsform für Bietergemeinschaften: Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Verteter.

M) sofern verlangt, die Höhe der Kosten für Vervielfältigung der Vergabeunterlagen bei Öffentlichen Ausschreibungen:

N) die Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden:
Preis−/Leistungsverhältni s:
30% / 70%

Aufschlüsselung der Leistungskriterien:

1 Ziele/Grundverständnis der eigenen Arbeit 15%
2 Auseinandersetzung mit der Zielgruppe 15%
3 Strategie/ Maßnahmedurchführung 60%
4 Erfahrung 10%
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Für die Ausschreibung "Arbeiten am HD−Teil der Müllkessel", Vergabenummer V19/90−4/021 wird nach VOB/A §12 Absatz 2 folgende
Bekanntmachung veröffentlicht:

A) Name, Anschrift, Telefon−, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Klingenstadt Solingen · Konzernbeschaffung und Medienservice · Vergabestelle · Bonner Straße 100 · 42697 Solingen · Germany

B) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung [VOB]

C) Gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver− und Entschlüsselung:
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden. Hier müssen die Angebote
elektronisch abgegeben werden.

D) Art des Auftrags:
Bauauftrag

E) Ort der Ausführung:
42655 Solingen, Sandstr. 16a

F) Art und Umfang der Leistung:
Arbeiten am HD−Teil der Müllkessel
Planmäßige und unplanmäßige Wartungs− und Instandhaltungsarbeiten am Hochdruckteil der Müllkessel sowie an Leitungen, die mit
Hochdruckdampf beaufschlagt sind. Laufzeit des Vertrages zwei Jahre ab Auftragsvergabe mit Verlängerungsoption um ein Jahr.

G) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:

H) Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für
eines, mehrere oder alle Lose einzureichen:
keine Lose

I) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die
Bauleistungen begonnen werden sollen:
Von: 01.03.2019 Bis:
Laufzeit des Vertrags 2 Jahre, mit Verlängerungsoption um 1 weiteres Jahr

J) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Zulässigkeit von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind zugelassen

K) Name und Anschrift, Telefon− und Faxnummer, E−Mailadresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen
angefordert und eingesehen werden können:
Stadt Solingen
Konzernbeschaffung und Medienservice
Vergabestelle
Bonner Straße 100
42697 Solingen

Tel.:+49 2122906779 Fax:+49 2122906695

Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden, dort finden Sie weitere
Informationen und diese Bekanntmachung. In diesem Verfahren könnnen die Angebote ausschließlich elektronisch abgegeben werden.

L) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Unterlagen stehen ausschließlich elektronisch zur Verfügung.

M) Bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind, Tag an dem die
Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden:

N) Frist für den Eingang der Angebote:
17.01.2019 10:00:00

O) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
In diesem Verfahren sind nur elektronische Angebote zugelassen. Weitere Informationen und diese Bekanntmachung finden Sie unter
https://www.deutsche−ever gabe.de/

P) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
deutsch

Q) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:

R) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:

S) Wesentliche Finanzierungs− und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
gemäß VOB

T) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Vertreter.

U) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:
Mindestens 3 Referenzen von vergleichbaren Projekten, nicht älter als 3 Jahre.
Umsätze der letzten 3 Jahre.
Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter.

Für die Ausschreibung "Arbeiten am HD−Teil der Müllkessel", Vergabenummer V19/90−4/021 wird nach VOB/A §12 Absatz 2 folgende
Bekanntmachung veröffentlicht:

A) Name, Anschrift, Telefon−, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Klingenstadt Solingen · Konzernbeschaffung und Medienservice · Vergabestelle · Bonner Straße 100 · 42697 Solingen · Germany

B) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung [VOB]

C) Gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver− und Entschlüsselung:
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden. Hier müssen die Angebote
elektronisch abgegeben werden.

D) Art des Auftrags:
Bauauftrag

E) Ort der Ausführung:
42655 Solingen, Sandstr. 16a

F) Art und Umfang der Leistung:
Arbeiten am HD−Teil der Müllkessel
Planmäßige und unplanmäßige Wartungs− und Instandhaltungsarbeiten am Hochdruckteil der Müllkessel sowie an Leitungen, die mit
Hochdruckdampf beaufschlagt sind. Laufzeit des Vertrages zwei Jahre ab Auftragsvergabe mit Verlängerungsoption um ein Jahr.

G) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:

H) Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für
eines, mehrere oder alle Lose einzureichen:
keine Lose

I) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die
Bauleistungen begonnen werden sollen:
Von: 01.03.2019 Bis:
Laufzeit des Vertrags 2 Jahre, mit Verlängerungsoption um 1 weiteres Jahr

J) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Zulässigkeit von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind zugelassen

K) Name und Anschrift, Telefon− und Faxnummer, E−Mailadresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen
angefordert und eingesehen werden können:
Stadt Solingen
Konzernbeschaffung und Medienservice
Vergabestelle
Bonner Straße 100
42697 Solingen

Tel.:+49 2122906779 Fax:+49 2122906695

Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden, dort finden Sie weitere
Informationen und diese Bekanntmachung. In diesem Verfahren könnnen die Angebote ausschließlich elektronisch abgegeben werden.

L) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Unterlagen stehen ausschließlich elektronisch zur Verfügung.

M) Bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind, Tag an dem die
Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden:

N) Frist für den Eingang der Angebote:
17.01.2019 10:00:00

O) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
In diesem Verfahren sind nur elektronische Angebote zugelassen. Weitere Informationen und diese Bekanntmachung finden Sie unter
https://www.deutsche−ever gabe.de/

P) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
deutsch

Q) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:

R) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:

S) Wesentliche Finanzierungs− und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
gemäß VOB

T) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Vertreter.

U) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:
Mindestens 3 Referenzen von vergleichbaren Projekten, nicht älter als 3 Jahre.
Umsätze der letzten 3 Jahre.
Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter.

Für die Ausschreibung "Arbeiten am HD−Teil der Müllkessel", Vergabenummer V19/90−4/021 wird nach VOB/A §12 Absatz 2 folgende
Bekanntmachung veröffentlicht:

A) Name, Anschrift, Telefon−, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Klingenstadt Solingen · Konzernbeschaffung und Medienservice · Vergabestelle · Bonner Straße 100 · 42697 Solingen · Germany

B) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung [VOB]

C) Gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver− und Entschlüsselung:
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden. Hier müssen die Angebote
elektronisch abgegeben werden.

D) Art des Auftrags:
Bauauftrag

E) Ort der Ausführung:
42655 Solingen, Sandstr. 16a

F) Art und Umfang der Leistung:
Arbeiten am HD−Teil der Müllkessel
Planmäßige und unplanmäßige Wartungs− und Instandhaltungsarbeiten am Hochdruckteil der Müllkessel sowie an Leitungen, die mit
Hochdruckdampf beaufschlagt sind. Laufzeit des Vertrages zwei Jahre ab Auftragsvergabe mit Verlängerungsoption um ein Jahr.

G) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:

H) Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für
eines, mehrere oder alle Lose einzureichen:
keine Lose

I) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die
Bauleistungen begonnen werden sollen:
Von: 01.03.2019 Bis:
Laufzeit des Vertrags 2 Jahre, mit Verlängerungsoption um 1 weiteres Jahr

J) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Zulässigkeit von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind zugelassen

K) Name und Anschrift, Telefon− und Faxnummer, E−Mailadresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen
angefordert und eingesehen werden können:
Stadt Solingen
Konzernbeschaffung und Medienservice
Vergabestelle
Bonner Straße 100
42697 Solingen

Tel.:+49 2122906779 Fax:+49 2122906695

Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden, dort finden Sie weitere
Informationen und diese Bekanntmachung. In diesem Verfahren könnnen die Angebote ausschließlich elektronisch abgegeben werden.

L) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Unterlagen stehen ausschließlich elektronisch zur Verfügung.

M) Bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind, Tag an dem die
Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden:

N) Frist für den Eingang der Angebote:
17.01.2019 10:00:00

O) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
In diesem Verfahren sind nur elektronische Angebote zugelassen. Weitere Informationen und diese Bekanntmachung finden Sie unter
https://www.deutsche−ever gabe.de/

P) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
deutsch

Q) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:

R) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:

S) Wesentliche Finanzierungs− und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
gemäß VOB

T) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Vertreter.

U) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:
Mindestens 3 Referenzen von vergleichbaren Projekten, nicht älter als 3 Jahre.
Umsätze der letzten 3 Jahre.
Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter.
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Für die Ausschreibung "Arbeiten am HD−Teil der Müllkessel", Vergabenummer V19/90−4/021 wird nach VOB/A §12 Absatz 2 folgende
Bekanntmachung veröffentlicht:

A) Name, Anschrift, Telefon−, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Klingenstadt Solingen · Konzernbeschaffung und Medienservice · Vergabestelle · Bonner Straße 100 · 42697 Solingen · Germany

B) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung [VOB]

C) Gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver− und Entschlüsselung:
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden. Hier müssen die Angebote
elektronisch abgegeben werden.

D) Art des Auftrags:
Bauauftrag

E) Ort der Ausführung:
42655 Solingen, Sandstr. 16a

F) Art und Umfang der Leistung:
Arbeiten am HD−Teil der Müllkessel
Planmäßige und unplanmäßige Wartungs− und Instandhaltungsarbeiten am Hochdruckteil der Müllkessel sowie an Leitungen, die mit
Hochdruckdampf beaufschlagt sind. Laufzeit des Vertrages zwei Jahre ab Auftragsvergabe mit Verlängerungsoption um ein Jahr.

G) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:

H) Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für
eines, mehrere oder alle Lose einzureichen:
keine Lose

I) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die
Bauleistungen begonnen werden sollen:
Von: 01.03.2019 Bis:
Laufzeit des Vertrags 2 Jahre, mit Verlängerungsoption um 1 weiteres Jahr

J) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Zulässigkeit von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind zugelassen

K) Name und Anschrift, Telefon− und Faxnummer, E−Mailadresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen
angefordert und eingesehen werden können:
Stadt Solingen
Konzernbeschaffung und Medienservice
Vergabestelle
Bonner Straße 100
42697 Solingen

Tel.:+49 2122906779 Fax:+49 2122906695

Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden, dort finden Sie weitere
Informationen und diese Bekanntmachung. In diesem Verfahren könnnen die Angebote ausschließlich elektronisch abgegeben werden.

L) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Unterlagen stehen ausschließlich elektronisch zur Verfügung.

M) Bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind, Tag an dem die
Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden:

N) Frist für den Eingang der Angebote:
17.01.2019 10:00:00

O) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
In diesem Verfahren sind nur elektronische Angebote zugelassen. Weitere Informationen und diese Bekanntmachung finden Sie unter
https://www.deutsche−ever gabe.de/

P) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
deutsch

Q) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:

R) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:

S) Wesentliche Finanzierungs− und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
gemäß VOB

T) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Vertreter.

U) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:
Mindestens 3 Referenzen von vergleichbaren Projekten, nicht älter als 3 Jahre.
Umsätze der letzten 3 Jahre.
Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter.

V) Zuschlagsfrist:
15.02.2019

W) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen
wenden kann:
Bezirksregierung Düsseldorf Dezernat 34 VOB Beschwerdestelle
Postfach 300865
40408 Düsseldorf

Für die Ausschreibung "Arbeiten am HD−Teil der Müllkessel", Vergabenummer V19/90−4/021 wird nach VOB/A §12 Absatz 2 folgende
Bekanntmachung veröffentlicht:

A) Name, Anschrift, Telefon−, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Klingenstadt Solingen · Konzernbeschaffung und Medienservice · Vergabestelle · Bonner Straße 100 · 42697 Solingen · Germany

B) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung [VOB]

C) Gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver− und Entschlüsselung:
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden. Hier müssen die Angebote
elektronisch abgegeben werden.

D) Art des Auftrags:
Bauauftrag

E) Ort der Ausführung:
42655 Solingen, Sandstr. 16a

F) Art und Umfang der Leistung:
Arbeiten am HD−Teil der Müllkessel
Planmäßige und unplanmäßige Wartungs− und Instandhaltungsarbeiten am Hochdruckteil der Müllkessel sowie an Leitungen, die mit
Hochdruckdampf beaufschlagt sind. Laufzeit des Vertrages zwei Jahre ab Auftragsvergabe mit Verlängerungsoption um ein Jahr.

G) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:

H) Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für
eines, mehrere oder alle Lose einzureichen:
keine Lose

I) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die
Bauleistungen begonnen werden sollen:
Von: 01.03.2019 Bis:
Laufzeit des Vertrags 2 Jahre, mit Verlängerungsoption um 1 weiteres Jahr

J) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Zulässigkeit von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind zugelassen

K) Name und Anschrift, Telefon− und Faxnummer, E−Mailadresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen
angefordert und eingesehen werden können:
Stadt Solingen
Konzernbeschaffung und Medienservice
Vergabestelle
Bonner Straße 100
42697 Solingen

Tel.:+49 2122906779 Fax:+49 2122906695

Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden, dort finden Sie weitere
Informationen und diese Bekanntmachung. In diesem Verfahren könnnen die Angebote ausschließlich elektronisch abgegeben werden.

L) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Unterlagen stehen ausschließlich elektronisch zur Verfügung.

M) Bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind, Tag an dem die
Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden:

N) Frist für den Eingang der Angebote:
17.01.2019 10:00:00

O) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
In diesem Verfahren sind nur elektronische Angebote zugelassen. Weitere Informationen und diese Bekanntmachung finden Sie unter
https://www.deutsche−ever gabe.de/

P) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
deutsch

Q) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:

R) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:

S) Wesentliche Finanzierungs− und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
gemäß VOB

T) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Vertreter.

U) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:
Mindestens 3 Referenzen von vergleichbaren Projekten, nicht älter als 3 Jahre.
Umsätze der letzten 3 Jahre.
Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter.

Für die Ausschreibung "Arbeiten am HD−Teil der Müllkessel", Vergabenummer V19/90−4/021 wird nach VOB/A §12 Absatz 2 folgende
Bekanntmachung veröffentlicht:

A) Name, Anschrift, Telefon−, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Klingenstadt Solingen · Konzernbeschaffung und Medienservice · Vergabestelle · Bonner Straße 100 · 42697 Solingen · Germany

B) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung [VOB]

C) Gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver− und Entschlüsselung:
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden. Hier müssen die Angebote
elektronisch abgegeben werden.

D) Art des Auftrags:
Bauauftrag

E) Ort der Ausführung:
42655 Solingen, Sandstr. 16a

F) Art und Umfang der Leistung:
Arbeiten am HD−Teil der Müllkessel
Planmäßige und unplanmäßige Wartungs− und Instandhaltungsarbeiten am Hochdruckteil der Müllkessel sowie an Leitungen, die mit
Hochdruckdampf beaufschlagt sind. Laufzeit des Vertrages zwei Jahre ab Auftragsvergabe mit Verlängerungsoption um ein Jahr.

G) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:

H) Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für
eines, mehrere oder alle Lose einzureichen:
keine Lose

I) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die
Bauleistungen begonnen werden sollen:
Von: 01.03.2019 Bis:
Laufzeit des Vertrags 2 Jahre, mit Verlängerungsoption um 1 weiteres Jahr

J) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Zulässigkeit von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind zugelassen

K) Name und Anschrift, Telefon− und Faxnummer, E−Mailadresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen
angefordert und eingesehen werden können:
Stadt Solingen
Konzernbeschaffung und Medienservice
Vergabestelle
Bonner Straße 100
42697 Solingen

Tel.:+49 2122906779 Fax:+49 2122906695

Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden, dort finden Sie weitere
Informationen und diese Bekanntmachung. In diesem Verfahren könnnen die Angebote ausschließlich elektronisch abgegeben werden.

L) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Unterlagen stehen ausschließlich elektronisch zur Verfügung.

M) Bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind, Tag an dem die
Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden:

N) Frist für den Eingang der Angebote:
17.01.2019 10:00:00

O) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
In diesem Verfahren sind nur elektronische Angebote zugelassen. Weitere Informationen und diese Bekanntmachung finden Sie unter
https://www.deutsche−ever gabe.de/

P) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
deutsch

Q) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:

R) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:

S) Wesentliche Finanzierungs− und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
gemäß VOB

T) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Vertreter.

U) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:
Mindestens 3 Referenzen von vergleichbaren Projekten, nicht älter als 3 Jahre.
Umsätze der letzten 3 Jahre.
Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter.
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Für die Ausschreibung "Staukanal Ittertal und Sammler Bavert", Vergabenummer V18/90−3/333 wird nach VOB/A §12 Absatz 2 folgende
Bekanntmachung veröffentlicht:

A) Name, Anschrift, Telefon−, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Klingenstadt Solingen · Konzernbeschaffung und Medienservice · Vergabestelle · Bonner Straße 100 · 42697 Solingen

B) Gewähltes Vergabeverfahren:
Offenes Verfahren (EU) [VOB]

C) Gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver− und Entschlüsselung:
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden. Hier können die Angebote
ausschließlich elektronisch abgegeben werden. Für Verfahren der Stadt Solingen entstehen dem Bieter keine Kosten.

Die Einreichung der Angebote darf nur elektronisch erfolgen.

D) Art des Auftrags:
Bauauftrag

E) Ort der Ausführung:
42651 Solingen

F) Art und Umfang der Leistung:
Staukanal Ittertal und Sammler Bavert
Bestandteil dieser Ausschreibung ist im Wesentlichen die Herstellung der 45 m tiefen Dreifachstartbaugrube S18 im Bereich Buschfeld, der
10−20 m tiefen Zielbaugruben S16, S20, B2, 2 Stück Durchfahrbaugruben S19 und B1 sowie 1900 m Kanalbau DN 2400 SB im unterirdischen
Rohrvortrieb und 620 m Kanalbau DN 1600 SB im unterirdischen Rohrvortrieb, 600 m Kanal 1,50 x 1,20 SB in offener Bauweise sowie der
Stahlbetonsonderbauwerke mit 2250 m³ Ortbeton (ohne Stahlbeton der Baugruben), 37.000 m³ Bodenbewegung, 31.000 m³ Bodenentsorgung.

G) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:

H) Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für
eines, mehrere oder alle Lose einzureichen:
keine Lose

I) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die
Bauleistungen begonnen werden sollen:
Von: Bis:
Beginn: spätestens 01.06.2019
Die Leistung ist innerhalb von 1050 Werktagen(Montag bis Samstag) fertigzustellen.
Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:
Inanspruchnahme der Baustelleneinrichtungsflä che BE 03 "Brucher Kotten" beim Entlastungsbauwerk S20 maximal 2 Jahre.

J) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Zulässigkeit von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind zugelassen.

K) Name und Anschrift, Telefon− und Faxnummer, E−Mailadresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen
angefordert und eingesehen werden können:
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden. Hier können die Angebote
ausschließlich elektronisch abgegeben werden. Für Verfahren der Stadt Solingen entstehen dem Bieter keine Kosten.

Die Einreichung der Angebote darf nur elektronisch erfolgen.

L) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Teilnahme an diesem Verfahren ist für Bieter der Stadt Solingen kostenlos.
Die Unterlagen stehen ausschließlich elektronisch zur Verfügung.

M) Bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind, Tag an dem die
Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden:

N) Frist für den Eingang der Angebote:
04.01.2019 10:00:00

O) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
Elektronische Angebote sind einzureichen unter:
"https://portal.deutsche− evergabe.de"

P) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
deutsch

Q) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:

R) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
Sicherheit für Vertragserfüllung i.H.v. 5 v.H. der Auftragssumme inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge. Nach Abschluß der Rohrvortriebsarbeiten
kann die Sicherheit für die Vertragserfüllung auf 3 v.H. der Auftragssumme inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge reduziert werden.
Sicherheit für Mängelansprüche i.H.v. 3 v.H. der Auftragssumme inkl. Umsatzsteuer, einschließlich erteilter Nachträge.
Es wird auf die Bekanntmachung EU Amtsblatt verwiesen.

S) Wesentliche Finanzierungs− und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
gemäß VOB

T) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Vertreter.

U) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:
Mindestens 3 vergleichbare Referenzen, nicht älter als 3 Jahre.
Umsatz der letzten 3 Jahre.
Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter.
Eigenerklärung nach § 123 GWB.
Erkärung nach § 19 MiloG.
Eigenerklärung Insolvenz.

Für die Ausschreibung "Staukanal Ittertal und Sammler Bavert", Vergabenummer V18/90−3/333 wird nach VOB/A §12 Absatz 2 folgende
Bekanntmachung veröffentlicht:

A) Name, Anschrift, Telefon−, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Klingenstadt Solingen · Konzernbeschaffung und Medienservice · Vergabestelle · Bonner Straße 100 · 42697 Solingen

B) Gewähltes Vergabeverfahren:
Offenes Verfahren (EU) [VOB]

C) Gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver− und Entschlüsselung:
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden. Hier können die Angebote
ausschließlich elektronisch abgegeben werden. Für Verfahren der Stadt Solingen entstehen dem Bieter keine Kosten.

Die Einreichung der Angebote darf nur elektronisch erfolgen.

D) Art des Auftrags:
Bauauftrag

E) Ort der Ausführung:
42651 Solingen

F) Art und Umfang der Leistung:
Staukanal Ittertal und Sammler Bavert
Bestandteil dieser Ausschreibung ist im Wesentlichen die Herstellung der 45 m tiefen Dreifachstartbaugrube S18 im Bereich Buschfeld, der
10−20 m tiefen Zielbaugruben S16, S20, B2, 2 Stück Durchfahrbaugruben S19 und B1 sowie 1900 m Kanalbau DN 2400 SB im unterirdischen
Rohrvortrieb und 620 m Kanalbau DN 1600 SB im unterirdischen Rohrvortrieb, 600 m Kanal 1,50 x 1,20 SB in offener Bauweise sowie der
Stahlbetonsonderbauwerke mit 2250 m³ Ortbeton (ohne Stahlbeton der Baugruben), 37.000 m³ Bodenbewegung, 31.000 m³ Bodenentsorgung.

G) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:

H) Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für
eines, mehrere oder alle Lose einzureichen:
keine Lose

I) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die
Bauleistungen begonnen werden sollen:
Von: Bis:
Beginn: spätestens 01.06.2019
Die Leistung ist innerhalb von 1050 Werktagen(Montag bis Samstag) fertigzustellen.
Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:
Inanspruchnahme der Baustelleneinrichtungsflä che BE 03 "Brucher Kotten" beim Entlastungsbauwerk S20 maximal 2 Jahre.

J) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Zulässigkeit von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind zugelassen.

K) Name und Anschrift, Telefon− und Faxnummer, E−Mailadresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen
angefordert und eingesehen werden können:
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden. Hier können die Angebote
ausschließlich elektronisch abgegeben werden. Für Verfahren der Stadt Solingen entstehen dem Bieter keine Kosten.

Die Einreichung der Angebote darf nur elektronisch erfolgen.

L) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Teilnahme an diesem Verfahren ist für Bieter der Stadt Solingen kostenlos.
Die Unterlagen stehen ausschließlich elektronisch zur Verfügung.

M) Bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind, Tag an dem die
Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden:

N) Frist für den Eingang der Angebote:
04.01.2019 10:00:00

O) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
Elektronische Angebote sind einzureichen unter:
"https://portal.deutsche− evergabe.de"

P) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
deutsch

Q) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:

R) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
Sicherheit für Vertragserfüllung i.H.v. 5 v.H. der Auftragssumme inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge. Nach Abschluß der Rohrvortriebsarbeiten
kann die Sicherheit für die Vertragserfüllung auf 3 v.H. der Auftragssumme inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge reduziert werden.
Sicherheit für Mängelansprüche i.H.v. 3 v.H. der Auftragssumme inkl. Umsatzsteuer, einschließlich erteilter Nachträge.
Es wird auf die Bekanntmachung EU Amtsblatt verwiesen.

S) Wesentliche Finanzierungs− und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
gemäß VOB

T) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Vertreter.

U) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:
Mindestens 3 vergleichbare Referenzen, nicht älter als 3 Jahre.
Umsatz der letzten 3 Jahre.
Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter.
Eigenerklärung nach § 123 GWB.
Erkärung nach § 19 MiloG.
Eigenerklärung Insolvenz.

Für die Ausschreibung "Staukanal Ittertal und Sammler Bavert", Vergabenummer V18/90−3/333 wird nach VOB/A §12 Absatz 2 folgende
Bekanntmachung veröffentlicht:

A) Name, Anschrift, Telefon−, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Klingenstadt Solingen · Konzernbeschaffung und Medienservice · Vergabestelle · Bonner Straße 100 · 42697 Solingen

B) Gewähltes Vergabeverfahren:
Offenes Verfahren (EU) [VOB]

C) Gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver− und Entschlüsselung:
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden. Hier können die Angebote
ausschließlich elektronisch abgegeben werden. Für Verfahren der Stadt Solingen entstehen dem Bieter keine Kosten.

Die Einreichung der Angebote darf nur elektronisch erfolgen.

D) Art des Auftrags:
Bauauftrag

E) Ort der Ausführung:
42651 Solingen

F) Art und Umfang der Leistung:
Staukanal Ittertal und Sammler Bavert
Bestandteil dieser Ausschreibung ist im Wesentlichen die Herstellung der 45 m tiefen Dreifachstartbaugrube S18 im Bereich Buschfeld, der
10−20 m tiefen Zielbaugruben S16, S20, B2, 2 Stück Durchfahrbaugruben S19 und B1 sowie 1900 m Kanalbau DN 2400 SB im unterirdischen
Rohrvortrieb und 620 m Kanalbau DN 1600 SB im unterirdischen Rohrvortrieb, 600 m Kanal 1,50 x 1,20 SB in offener Bauweise sowie der
Stahlbetonsonderbauwerke mit 2250 m³ Ortbeton (ohne Stahlbeton der Baugruben), 37.000 m³ Bodenbewegung, 31.000 m³ Bodenentsorgung.

G) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:

H) Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für
eines, mehrere oder alle Lose einzureichen:
keine Lose

I) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die
Bauleistungen begonnen werden sollen:
Von: Bis:
Beginn: spätestens 01.06.2019
Die Leistung ist innerhalb von 1050 Werktagen(Montag bis Samstag) fertigzustellen.
Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:
Inanspruchnahme der Baustelleneinrichtungsflä che BE 03 "Brucher Kotten" beim Entlastungsbauwerk S20 maximal 2 Jahre.

J) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Zulässigkeit von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind zugelassen.

K) Name und Anschrift, Telefon− und Faxnummer, E−Mailadresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen
angefordert und eingesehen werden können:
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden. Hier können die Angebote
ausschließlich elektronisch abgegeben werden. Für Verfahren der Stadt Solingen entstehen dem Bieter keine Kosten.

Die Einreichung der Angebote darf nur elektronisch erfolgen.

L) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Teilnahme an diesem Verfahren ist für Bieter der Stadt Solingen kostenlos.
Die Unterlagen stehen ausschließlich elektronisch zur Verfügung.

M) Bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind, Tag an dem die
Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden:

N) Frist für den Eingang der Angebote:
04.01.2019 10:00:00

O) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
Elektronische Angebote sind einzureichen unter:
"https://portal.deutsche− evergabe.de"

P) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
deutsch

Q) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:

R) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
Sicherheit für Vertragserfüllung i.H.v. 5 v.H. der Auftragssumme inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge. Nach Abschluß der Rohrvortriebsarbeiten
kann die Sicherheit für die Vertragserfüllung auf 3 v.H. der Auftragssumme inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge reduziert werden.
Sicherheit für Mängelansprüche i.H.v. 3 v.H. der Auftragssumme inkl. Umsatzsteuer, einschließlich erteilter Nachträge.
Es wird auf die Bekanntmachung EU Amtsblatt verwiesen.

S) Wesentliche Finanzierungs− und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
gemäß VOB

T) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Vertreter.

U) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:
Mindestens 3 vergleichbare Referenzen, nicht älter als 3 Jahre.
Umsatz der letzten 3 Jahre.
Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter.
Eigenerklärung nach § 123 GWB.
Erkärung nach § 19 MiloG.
Eigenerklärung Insolvenz.
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V) Zuschlagsfrist:
05.03.2019

W) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen
wenden kann:
Vergabekammer Rheinland−Spruchkörper Düsseldorf− bei der Bezirksregierung Düsseldorf
Am Bonneshof 35
40474 Düsseldorf

Tel.:+49 2211473055 Fax:+49 2211472891
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Für die Ausschreibung "Gesamtschule Höhscheid, Mensa Kanalstraße, Schulhof−Außenanlagen", Vergabenummer V19/90−501/017 wird
nach VOB/A §12 Absatz 2 folgende Bekanntmachung veröffentlicht:

A) Name, Anschrift, Telefon−, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Klingenstadt Solingen · Konzernbeschaffung und Medienservice · Vergabestelle · Bonner Straße 100 · 42697 Solingen · Germany

B) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung [VOB]

C) Gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver− und Entschlüsselung:
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden. Hier müssen die Angebote
elektronisch abgegeben werden.

D) Art des Auftrags:
Bauauftrag

E) Ort der Ausführung:
42719 Solingen

F) Art und Umfang der Leistung:
Gesamtschule Höhscheid, Mensa Kanalstraße, Schulhof−Außenanlagen
530m2 Asphalt abbrechen,; 400m3 Bodenabtrag; 355m2 Vegetationsflächen herrichten; 10 Stk Bäume pflanzen; 1600m2 Pflasterflächen
herrichten; 12m Winkelstützmauer; 110 m Abwasserleitung; 8 Schächte; 1 Fettabscheider; 75m Sitzblöcke; 46 m Blockstufen; 130 m
Zaunanlage; 4 Jugendbänke

G) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:

H) Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für
eines, mehrere oder alle Lose einzureichen:
keine Lose

I) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die
Bauleistungen begonnen werden sollen:
Von: 20.02.2019 Bis: 30.04.2019
Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:
15. KW 2019 Inbetriebnahme Mensa

J) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Zulässigkeit von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind zugelassen

K) Name und Anschrift, Telefon− und Faxnummer, E−Mailadresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen
angefordert und eingesehen werden können:
Stadt Solingen
Konzernbeschaffung und Medienservice
Vergabestelle
Bonner Straße 100
42697 Solingen

Tel.:+49 2122906779 Fax:+49 2122906695

Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden, dort finden Sie weitere
Informationen und diese Bekanntmachung. In diesem Verfahren könnnen die Angebote ausschließlich elektronisch abgegeben werden.

L) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Unterlagen stehen ausschließlich elektronisch zur Verfügung.

M) Bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind, Tag an dem die
Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden:

N) Frist für den Eingang der Angebote:
11.01.2019 10:00:00

O) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
In diesem Verfahren sind nur elektronische Angebote zugelassen. Weitere Informationen und diese Bekanntmachung finden Sie unter
https://www.deutsche−ever gabe.de/

P) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
deutsch

Q) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:

R) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgsch aft 5 v. H. der Auftragssumme (einschließlich der Nachträge), Bürgschaft für Mängelansprüche 3 v. H. der
Auftragssumme (einschließlich der Nachträge).

S) Wesentliche Finanzierungs− und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
gemäß VOB

T) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Vertreter.

U) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:

Für die Ausschreibung "Gesamtschule Höhscheid, Mensa Kanalstraße, Schulhof−Außenanlagen", Vergabenummer V19/90−501/017 wird
nach VOB/A §12 Absatz 2 folgende Bekanntmachung veröffentlicht:

A) Name, Anschrift, Telefon−, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Klingenstadt Solingen · Konzernbeschaffung und Medienservice · Vergabestelle · Bonner Straße 100 · 42697 Solingen · Germany

B) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung [VOB]

C) Gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver− und Entschlüsselung:
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden. Hier müssen die Angebote
elektronisch abgegeben werden.

D) Art des Auftrags:
Bauauftrag

E) Ort der Ausführung:
42719 Solingen

F) Art und Umfang der Leistung:
Gesamtschule Höhscheid, Mensa Kanalstraße, Schulhof−Außenanlagen
530m2 Asphalt abbrechen,; 400m3 Bodenabtrag; 355m2 Vegetationsflächen herrichten; 10 Stk Bäume pflanzen; 1600m2 Pflasterflächen
herrichten; 12m Winkelstützmauer; 110 m Abwasserleitung; 8 Schächte; 1 Fettabscheider; 75m Sitzblöcke; 46 m Blockstufen; 130 m
Zaunanlage; 4 Jugendbänke

G) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:

H) Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für
eines, mehrere oder alle Lose einzureichen:
keine Lose

I) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die
Bauleistungen begonnen werden sollen:
Von: 20.02.2019 Bis: 30.04.2019
Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:
15. KW 2019 Inbetriebnahme Mensa

J) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Zulässigkeit von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind zugelassen

K) Name und Anschrift, Telefon− und Faxnummer, E−Mailadresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen
angefordert und eingesehen werden können:
Stadt Solingen
Konzernbeschaffung und Medienservice
Vergabestelle
Bonner Straße 100
42697 Solingen

Tel.:+49 2122906779 Fax:+49 2122906695

Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden, dort finden Sie weitere
Informationen und diese Bekanntmachung. In diesem Verfahren könnnen die Angebote ausschließlich elektronisch abgegeben werden.

L) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Unterlagen stehen ausschließlich elektronisch zur Verfügung.

M) Bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind, Tag an dem die
Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden:

N) Frist für den Eingang der Angebote:
11.01.2019 10:00:00

O) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
In diesem Verfahren sind nur elektronische Angebote zugelassen. Weitere Informationen und diese Bekanntmachung finden Sie unter
https://www.deutsche−ever gabe.de/

P) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
deutsch

Q) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:

R) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgsch aft 5 v. H. der Auftragssumme (einschließlich der Nachträge), Bürgschaft für Mängelansprüche 3 v. H. der
Auftragssumme (einschließlich der Nachträge).

S) Wesentliche Finanzierungs− und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
gemäß VOB

T) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Vertreter.

U) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:

Für die Ausschreibung "Gesamtschule Höhscheid, Mensa Kanalstraße, Schulhof−Außenanlagen", Vergabenummer V19/90−501/017 wird
nach VOB/A §12 Absatz 2 folgende Bekanntmachung veröffentlicht:

A) Name, Anschrift, Telefon−, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Klingenstadt Solingen · Konzernbeschaffung und Medienservice · Vergabestelle · Bonner Straße 100 · 42697 Solingen · Germany

B) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung [VOB]

C) Gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver− und Entschlüsselung:
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden. Hier müssen die Angebote
elektronisch abgegeben werden.

D) Art des Auftrags:
Bauauftrag

E) Ort der Ausführung:
42719 Solingen

F) Art und Umfang der Leistung:
Gesamtschule Höhscheid, Mensa Kanalstraße, Schulhof−Außenanlagen
530m2 Asphalt abbrechen,; 400m3 Bodenabtrag; 355m2 Vegetationsflächen herrichten; 10 Stk Bäume pflanzen; 1600m2 Pflasterflächen
herrichten; 12m Winkelstützmauer; 110 m Abwasserleitung; 8 Schächte; 1 Fettabscheider; 75m Sitzblöcke; 46 m Blockstufen; 130 m
Zaunanlage; 4 Jugendbänke

G) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:

H) Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für
eines, mehrere oder alle Lose einzureichen:
keine Lose

I) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die
Bauleistungen begonnen werden sollen:
Von: 20.02.2019 Bis: 30.04.2019
Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:
15. KW 2019 Inbetriebnahme Mensa

J) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Zulässigkeit von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind zugelassen

K) Name und Anschrift, Telefon− und Faxnummer, E−Mailadresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen
angefordert und eingesehen werden können:
Stadt Solingen
Konzernbeschaffung und Medienservice
Vergabestelle
Bonner Straße 100
42697 Solingen

Tel.:+49 2122906779 Fax:+49 2122906695

Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden, dort finden Sie weitere
Informationen und diese Bekanntmachung. In diesem Verfahren könnnen die Angebote ausschließlich elektronisch abgegeben werden.

L) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Unterlagen stehen ausschließlich elektronisch zur Verfügung.

M) Bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind, Tag an dem die
Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden:

N) Frist für den Eingang der Angebote:
11.01.2019 10:00:00

O) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
In diesem Verfahren sind nur elektronische Angebote zugelassen. Weitere Informationen und diese Bekanntmachung finden Sie unter
https://www.deutsche−ever gabe.de/

P) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
deutsch

Q) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:

R) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgsch aft 5 v. H. der Auftragssumme (einschließlich der Nachträge), Bürgschaft für Mängelansprüche 3 v. H. der
Auftragssumme (einschließlich der Nachträge).

S) Wesentliche Finanzierungs− und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
gemäß VOB

T) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Vertreter.

U) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:

Für die Ausschreibung "Gesamtschule Höhscheid, Mensa Kanalstraße, Schulhof−Außenanlagen", Vergabenummer V19/90−501/017 wird
nach VOB/A §12 Absatz 2 folgende Bekanntmachung veröffentlicht:

A) Name, Anschrift, Telefon−, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Klingenstadt Solingen · Konzernbeschaffung und Medienservice · Vergabestelle · Bonner Straße 100 · 42697 Solingen · Germany

B) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung [VOB]

C) Gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver− und Entschlüsselung:
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden. Hier müssen die Angebote
elektronisch abgegeben werden.

D) Art des Auftrags:
Bauauftrag

E) Ort der Ausführung:
42719 Solingen

F) Art und Umfang der Leistung:
Gesamtschule Höhscheid, Mensa Kanalstraße, Schulhof−Außenanlagen
530m2 Asphalt abbrechen,; 400m3 Bodenabtrag; 355m2 Vegetationsflächen herrichten; 10 Stk Bäume pflanzen; 1600m2 Pflasterflächen
herrichten; 12m Winkelstützmauer; 110 m Abwasserleitung; 8 Schächte; 1 Fettabscheider; 75m Sitzblöcke; 46 m Blockstufen; 130 m
Zaunanlage; 4 Jugendbänke

G) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:

H) Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für
eines, mehrere oder alle Lose einzureichen:
keine Lose

I) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die
Bauleistungen begonnen werden sollen:
Von: 20.02.2019 Bis: 30.04.2019
Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:
15. KW 2019 Inbetriebnahme Mensa

J) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Zulässigkeit von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind zugelassen

K) Name und Anschrift, Telefon− und Faxnummer, E−Mailadresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen
angefordert und eingesehen werden können:
Stadt Solingen
Konzernbeschaffung und Medienservice
Vergabestelle
Bonner Straße 100
42697 Solingen

Tel.:+49 2122906779 Fax:+49 2122906695

Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden, dort finden Sie weitere
Informationen und diese Bekanntmachung. In diesem Verfahren könnnen die Angebote ausschließlich elektronisch abgegeben werden.

L) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Unterlagen stehen ausschließlich elektronisch zur Verfügung.

M) Bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind, Tag an dem die
Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden:

N) Frist für den Eingang der Angebote:
11.01.2019 10:00:00

O) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
In diesem Verfahren sind nur elektronische Angebote zugelassen. Weitere Informationen und diese Bekanntmachung finden Sie unter
https://www.deutsche−ever gabe.de/

P) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
deutsch

Q) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:

R) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgsch aft 5 v. H. der Auftragssumme (einschließlich der Nachträge), Bürgschaft für Mängelansprüche 3 v. H. der
Auftragssumme (einschließlich der Nachträge).

S) Wesentliche Finanzierungs− und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
gemäß VOB

T) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Vertreter.

U) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:
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Für die Ausschreibung "Gesamtschule Höhscheid, Mensa Kanalstraße, Schulhof−Außenanlagen", Vergabenummer V19/90−501/017 wird
nach VOB/A §12 Absatz 2 folgende Bekanntmachung veröffentlicht:

A) Name, Anschrift, Telefon−, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Klingenstadt Solingen · Konzernbeschaffung und Medienservice · Vergabestelle · Bonner Straße 100 · 42697 Solingen · Germany

B) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung [VOB]

C) Gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver− und Entschlüsselung:
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden. Hier müssen die Angebote
elektronisch abgegeben werden.

D) Art des Auftrags:
Bauauftrag

E) Ort der Ausführung:
42719 Solingen

F) Art und Umfang der Leistung:
Gesamtschule Höhscheid, Mensa Kanalstraße, Schulhof−Außenanlagen
530m2 Asphalt abbrechen,; 400m3 Bodenabtrag; 355m2 Vegetationsflächen herrichten; 10 Stk Bäume pflanzen; 1600m2 Pflasterflächen
herrichten; 12m Winkelstützmauer; 110 m Abwasserleitung; 8 Schächte; 1 Fettabscheider; 75m Sitzblöcke; 46 m Blockstufen; 130 m
Zaunanlage; 4 Jugendbänke

G) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:

H) Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für
eines, mehrere oder alle Lose einzureichen:
keine Lose

I) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die
Bauleistungen begonnen werden sollen:
Von: 20.02.2019 Bis: 30.04.2019
Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:
15. KW 2019 Inbetriebnahme Mensa

J) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Zulässigkeit von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind zugelassen

K) Name und Anschrift, Telefon− und Faxnummer, E−Mailadresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen
angefordert und eingesehen werden können:
Stadt Solingen
Konzernbeschaffung und Medienservice
Vergabestelle
Bonner Straße 100
42697 Solingen

Tel.:+49 2122906779 Fax:+49 2122906695

Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden, dort finden Sie weitere
Informationen und diese Bekanntmachung. In diesem Verfahren könnnen die Angebote ausschließlich elektronisch abgegeben werden.

L) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Unterlagen stehen ausschließlich elektronisch zur Verfügung.

M) Bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind, Tag an dem die
Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden:

N) Frist für den Eingang der Angebote:
11.01.2019 10:00:00

O) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
In diesem Verfahren sind nur elektronische Angebote zugelassen. Weitere Informationen und diese Bekanntmachung finden Sie unter
https://www.deutsche−ever gabe.de/

P) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
deutsch

Q) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:

R) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgsch aft 5 v. H. der Auftragssumme (einschließlich der Nachträge), Bürgschaft für Mängelansprüche 3 v. H. der
Auftragssumme (einschließlich der Nachträge).

S) Wesentliche Finanzierungs− und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
gemäß VOB

T) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Vertreter.

U) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:

Mindestens 3 Referenzen von vergleichbaren Projekten, nicht älter als 3 Jahre.
Umsätze der letzten 3 Jahre.
Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter.

V) Zuschlagsfrist:
08.02.2019

W) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen
wenden kann:
Bezirksregierung Düsseldorf Dezernat 34 VOB Beschwerdestelle
Postfach 300865
40408 Düsseldorf

Für die Ausschreibung "Gesamtschule Höhscheid, Mensa Kanalstraße, Schulhof−Außenanlagen", Vergabenummer V19/90−501/017 wird
nach VOB/A §12 Absatz 2 folgende Bekanntmachung veröffentlicht:

A) Name, Anschrift, Telefon−, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Klingenstadt Solingen · Konzernbeschaffung und Medienservice · Vergabestelle · Bonner Straße 100 · 42697 Solingen · Germany

B) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung [VOB]

C) Gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver− und Entschlüsselung:
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden. Hier müssen die Angebote
elektronisch abgegeben werden.

D) Art des Auftrags:
Bauauftrag

E) Ort der Ausführung:
42719 Solingen

F) Art und Umfang der Leistung:
Gesamtschule Höhscheid, Mensa Kanalstraße, Schulhof−Außenanlagen
530m2 Asphalt abbrechen,; 400m3 Bodenabtrag; 355m2 Vegetationsflächen herrichten; 10 Stk Bäume pflanzen; 1600m2 Pflasterflächen
herrichten; 12m Winkelstützmauer; 110 m Abwasserleitung; 8 Schächte; 1 Fettabscheider; 75m Sitzblöcke; 46 m Blockstufen; 130 m
Zaunanlage; 4 Jugendbänke

G) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:

H) Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für
eines, mehrere oder alle Lose einzureichen:
keine Lose

I) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die
Bauleistungen begonnen werden sollen:
Von: 20.02.2019 Bis: 30.04.2019
Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:
15. KW 2019 Inbetriebnahme Mensa

J) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Zulässigkeit von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind zugelassen

K) Name und Anschrift, Telefon− und Faxnummer, E−Mailadresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen
angefordert und eingesehen werden können:
Stadt Solingen
Konzernbeschaffung und Medienservice
Vergabestelle
Bonner Straße 100
42697 Solingen

Tel.:+49 2122906779 Fax:+49 2122906695

Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden, dort finden Sie weitere
Informationen und diese Bekanntmachung. In diesem Verfahren könnnen die Angebote ausschließlich elektronisch abgegeben werden.

L) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Unterlagen stehen ausschließlich elektronisch zur Verfügung.

M) Bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind, Tag an dem die
Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden:

N) Frist für den Eingang der Angebote:
11.01.2019 10:00:00

O) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
In diesem Verfahren sind nur elektronische Angebote zugelassen. Weitere Informationen und diese Bekanntmachung finden Sie unter
https://www.deutsche−ever gabe.de/

P) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
deutsch

Q) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:

R) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgsch aft 5 v. H. der Auftragssumme (einschließlich der Nachträge), Bürgschaft für Mängelansprüche 3 v. H. der
Auftragssumme (einschließlich der Nachträge).

S) Wesentliche Finanzierungs− und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
gemäß VOB

T) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Vertreter.

U) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:

Für die Ausschreibung "Gesamtschule Höhscheid, Mensa Kanalstraße, Schulhof−Außenanlagen", Vergabenummer V19/90−501/017 wird
nach VOB/A §12 Absatz 2 folgende Bekanntmachung veröffentlicht:

A) Name, Anschrift, Telefon−, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Klingenstadt Solingen · Konzernbeschaffung und Medienservice · Vergabestelle · Bonner Straße 100 · 42697 Solingen · Germany

B) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung [VOB]

C) Gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver− und Entschlüsselung:
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden. Hier müssen die Angebote
elektronisch abgegeben werden.

D) Art des Auftrags:
Bauauftrag

E) Ort der Ausführung:
42719 Solingen

F) Art und Umfang der Leistung:
Gesamtschule Höhscheid, Mensa Kanalstraße, Schulhof−Außenanlagen
530m2 Asphalt abbrechen,; 400m3 Bodenabtrag; 355m2 Vegetationsflächen herrichten; 10 Stk Bäume pflanzen; 1600m2 Pflasterflächen
herrichten; 12m Winkelstützmauer; 110 m Abwasserleitung; 8 Schächte; 1 Fettabscheider; 75m Sitzblöcke; 46 m Blockstufen; 130 m
Zaunanlage; 4 Jugendbänke

G) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:

H) Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für
eines, mehrere oder alle Lose einzureichen:
keine Lose

I) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die
Bauleistungen begonnen werden sollen:
Von: 20.02.2019 Bis: 30.04.2019
Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:
15. KW 2019 Inbetriebnahme Mensa

J) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Zulässigkeit von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind zugelassen

K) Name und Anschrift, Telefon− und Faxnummer, E−Mailadresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen
angefordert und eingesehen werden können:
Stadt Solingen
Konzernbeschaffung und Medienservice
Vergabestelle
Bonner Straße 100
42697 Solingen

Tel.:+49 2122906779 Fax:+49 2122906695

Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden, dort finden Sie weitere
Informationen und diese Bekanntmachung. In diesem Verfahren könnnen die Angebote ausschließlich elektronisch abgegeben werden.

L) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Unterlagen stehen ausschließlich elektronisch zur Verfügung.

M) Bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind, Tag an dem die
Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden:

N) Frist für den Eingang der Angebote:
11.01.2019 10:00:00

O) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
In diesem Verfahren sind nur elektronische Angebote zugelassen. Weitere Informationen und diese Bekanntmachung finden Sie unter
https://www.deutsche−ever gabe.de/

P) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
deutsch

Q) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:

R) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgsch aft 5 v. H. der Auftragssumme (einschließlich der Nachträge), Bürgschaft für Mängelansprüche 3 v. H. der
Auftragssumme (einschließlich der Nachträge).

S) Wesentliche Finanzierungs− und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
gemäß VOB

T) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Vertreter.

U) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:

Für die Ausschreibung "Gesamtschule Höhscheid, Mensa Kanalstraße, Schulhof−Außenanlagen", Vergabenummer V19/90−501/017 wird
nach VOB/A §12 Absatz 2 folgende Bekanntmachung veröffentlicht:

A) Name, Anschrift, Telefon−, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Klingenstadt Solingen · Konzernbeschaffung und Medienservice · Vergabestelle · Bonner Straße 100 · 42697 Solingen · Germany

B) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung [VOB]

C) Gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver− und Entschlüsselung:
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden. Hier müssen die Angebote
elektronisch abgegeben werden.

D) Art des Auftrags:
Bauauftrag

E) Ort der Ausführung:
42719 Solingen

F) Art und Umfang der Leistung:
Gesamtschule Höhscheid, Mensa Kanalstraße, Schulhof−Außenanlagen
530m2 Asphalt abbrechen,; 400m3 Bodenabtrag; 355m2 Vegetationsflächen herrichten; 10 Stk Bäume pflanzen; 1600m2 Pflasterflächen
herrichten; 12m Winkelstützmauer; 110 m Abwasserleitung; 8 Schächte; 1 Fettabscheider; 75m Sitzblöcke; 46 m Blockstufen; 130 m
Zaunanlage; 4 Jugendbänke

G) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:

H) Falls die bauliche Anlage oder der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für
eines, mehrere oder alle Lose einzureichen:
keine Lose

I) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die
Bauleistungen begonnen werden sollen:
Von: 20.02.2019 Bis: 30.04.2019
Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:
15. KW 2019 Inbetriebnahme Mensa

J) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Zulässigkeit von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind zugelassen

K) Name und Anschrift, Telefon− und Faxnummer, E−Mailadresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen
angefordert und eingesehen werden können:
Stadt Solingen
Konzernbeschaffung und Medienservice
Vergabestelle
Bonner Straße 100
42697 Solingen

Tel.:+49 2122906779 Fax:+49 2122906695

Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden, dort finden Sie weitere
Informationen und diese Bekanntmachung. In diesem Verfahren könnnen die Angebote ausschließlich elektronisch abgegeben werden.

L) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Unterlagen stehen ausschließlich elektronisch zur Verfügung.

M) Bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind, Tag an dem die
Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden:

N) Frist für den Eingang der Angebote:
11.01.2019 10:00:00

O) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
In diesem Verfahren sind nur elektronische Angebote zugelassen. Weitere Informationen und diese Bekanntmachung finden Sie unter
https://www.deutsche−ever gabe.de/

P) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
deutsch

Q) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:

R) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgsch aft 5 v. H. der Auftragssumme (einschließlich der Nachträge), Bürgschaft für Mängelansprüche 3 v. H. der
Auftragssumme (einschließlich der Nachträge).

S) Wesentliche Finanzierungs− und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
gemäß VOB

T) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Vertreter.

U) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:
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